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Allgemeine Begründung 

 

Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2022 enthält  

- die Feststellung des in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenen Entwurfs des Haushalts-

plans 2022,  

- die Kredit- und Gewährleistungsermächtigungen für das Finanzministerium,  

- kurzfristige, nur für die Gültigkeitsdauer des Haushaltsgesetzes bestimmte Änderungen ge-

genüber der Landeshaushaltsordnung,  

- weitere Bewirtschaftungsregelungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie 

- den Gesamtplan mit der Haushaltsübersicht, der Finanzierungsübersicht und dem Kreditfi-

nanzierungsplan. 

 

Der Haushaltsentwurf 2022 enthält Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben i.H.v. rd. 

17.904,9 Mio. Euro. 

Die bereinigten Einnahmen belaufen sich auf rd. 13.452,6 Mio. Euro. Gegenüber dem Haus-

haltssoll 2021 bedeutet dies einen Aufwuchs von rd. 644,8 Mio. Euro bzw. 5,0 v.H. und ist im 

Kern auf die Einnahmen aus Steuern und Bundesergänzungszuweisungen zurückzuführen. 

So sind Steuern (einschl. Kfz-Steuerkompensation) und Bundesergänzungszuweisungen 

i.H.v. rd. 11.205,1 Mio. Euro eingeplant, eine Erhöhung gegenüber dem Soll 2021 um rd. 

543,0 Mio. Euro. 

Die bereinigten Ausgaben (ohne HSH FinFo) betragen rd. 14.417,7 Mio. Euro. Sie überstei-

gen das Haushaltssoll 2021 um rd. 48,5 Mio. Euro oder 0,3 v.H. 

Die Deckung des Unterschiedsbetrags zwischen den bereinigten Einnahmen und den berei-

nigten Ausgaben erfolgt zum größten Teil durch veranschlagte Entnahmen aus den durch 

Notkredit gebildeten Rücklagen und der veranschlagten Entnahme aus der IMPULS-Rück-

lage.  

 

 



   

 

Entwurf 
Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes 

für das Haushaltsjahr 2022 
(Haushaltsgesetz 2022) 

Vom     
 
 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
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Gesetzestext Begründung 
 
 

 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes 

 

  

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein 
für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahme 
und Ausgabe auf  
 

17.904.879.100 Euro 
 
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächti-
gungen auf 
 

1.220.821.000 Euro 
 
festgestellt. 
 

Feststellung der Beträge für das Haushalts-
jahr 2022. 

 

§ 2 
Kreditermächtigungen, 

derivative Finanzgeschäfte 
 

  

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung 
der Ausgaben Kredite bis zum Höchstbetrag 
von 
 

3.518.993.900 Euro 
 
für das Haushaltsjahr 2022 aufnehmen. Bei Dis-
kontpapieren ist nur der Nettobetrag auf die 
Kreditermächtigung des jeweiligen Haushalts-
jahres anzurechnen. 
 

Feststellung des Betrages für das Haus-
haltsjahr 2022. 

 

(2) Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 ver-
ringert sich um den Betrag der Zuführungen zu 
Rücklagen. Sie erhöht sich um den Betrag der 
Entnahmen aus Rücklagen, sofern es sich um 
Mittel handelt, die seit 2020 zugeführt wurden. 
Sie erhöht sich maximal um den Betrag der 
zum Ende des vorigen Haushaltsjahres beste-
henden Rücklagenbestände aus Mitteln der 
Jahre ab 2020. 
 

  

(3) Die Kreditermächtigung erhöht sich um den 
Betrag der Entnahmen aus Rücklagen, die bis 
einschließlich des Haushaltsjahres 2019 gebil-
det wurden, bis zu einer Höhe von 30.000.000 
Euro. 
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(4) Die Kreditermächtigung erhöht sich um den 
Betrag der Entnahmen der Hochschulen, deren 
Zahlungsverkehr gemäß § 10 der Landesver-
ordnung über die Hochschulhaushalte in der 
Fassung vom 18. März 2017 (NBl. HS MSGWG 
Schl.-H. S. 12) oder § 12 Absatz 6 Satz 3 des 
Gesetzes über die Stiftungsuniversität zu 
Lübeck in der Fassung vom 11. Januar 2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 2) durch die Landeskasse 
abgewickelt wird, aus Rücklagen. Sie erhöht 
sich maximal um den Betrag der zum Ende des 
vorigen Haushaltsjahres bestehenden Rückla-
genbestände dieser Hochschulen. 
 

  

(5) Die Kreditermächtigung verringert sich bei 
Vorliegen einer positiven Steuerabweichungs-
komponente um den Betrag der Steuerabwei-
chungskomponente. Sie erhöht sich um den 
Betrag einer negativen Steuerabweichungs-
komponente. Sie erhöht sich maximal um den 
Betrag der zum Ende des Haushaltsjahres be-
stehenden negativen Steuerabweichungskom-
ponente. Die Berechnung der Steuerabwei-
chungskomponente erfolgt gemäß § 4 Absatz 2 
der Landesverordnung über das Verfahren zur 
Bestimmung der Konjunkturkomponente nach 
§ 5 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 
der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
vom 13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 
612), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 201). Abweichend von Satz 1 der 
genannten Vorschrift ersetzen die der Berech-
nung der Kreditermächtigung nach Absatz 1 zu 
Grunde gelegten Basissteuereinnahmen die er-
warteten Steuereinnahmen zum Zeitpunkt des 
Beginns der Haushaltsaufstellung. Das Finanz-
ministerium stellt den Anpassungsbetrag fest 
und informiert den Finanzausschuss. Wenn die 
Neuberechnung zu einer Erhöhung der Kredi-
termächtigung um mehr als 100.000.000 Euro 
führt, ist die Einwilligung des Finanzausschus-
ses erforderlich. 
 

Redaktionelle Änderung.  
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(6) Das Finanzministerium darf ab Oktober des 
jeweiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf die 
Kreditermächtigung des nächsten Haushalts-
jahres Kredite bis zur Höhe von 5 % des in § 1 
für die Einnahmen und Ausgaben des betref-
fenden Haushaltsjahres festgestellten Betra-
ges aufnehmen. Die hiernach aufgenommenen 
Kredite sind auf die Kreditermächtigung des fol-
genden Haushaltsjahres anzurechnen. 
 

  

(7) Kredite und derivative Finanzgeschäfte 
nach § 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) sind in inländischer Währung abzu-
schließen. Eine Aufnahme von Fremdwährungs-
krediten ist zulässig, wenn das damit verbun-
dene Wechselkursrisiko bezüglich Kapital und 
Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssiche-
rungsgeschäfte ausgeschlossen wird. Auf die 
jeweilige Kreditermächtigung des Absatzes 1 
ist der sich nach der Wechselkurssicherung er-
gebende Kapitalbetrag in inländischer Wäh-
rung anzurechnen. 
 

  

(8) Als Grundlage für die Steuerung der Zins-
ausgaben in den Jahren bis 2027 werden im 
Haushaltsjahr 2022 folgende Plangrößen für 
die gesamten Zinsausgaben zugrunde gelegt:  
- für 2023: 453.000.000 Euro, 
- für 2024: 556.000.000 Euro, 
- für 2025: 641.000.000 Euro, 
- für 2026: 669.000.000 Euro und 
- für 2027: 675.000.000 Euro. 
Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 
ausgewiesenen Plangrößen sind für die Zins-
änderungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthal-
ten:  
- für 2022: 27.000.000 Euro, 
- für 2023: 69.000.000 Euro, 
- für 2024: 116.000.000 Euro, 
- für 2025: 136.000.000 Euro, 
- für 2026: 142.000.000 Euro und 
- für 2027: 143.000.000 Euro. 
 

Aktualisierung entsprechend der Marktent-
wicklung und der veränderten Kalkulations-
grundlagen. 

 

(9) Das Finanzministerium darf im Eigenbe-
stand befindliche Wertpapiere des Landes vo-
rübergehend Kreditinstituten gegen Entgelt 
überlassen. 
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(10) Das Finanzministerium darf Kassenver-
stärkungskredite bis zu 10 % des in § 1 für Ein-
nahmen und Ausgaben des jeweiligen Haus-
haltsjahres festgestellten Betrages aufnehmen. 
Darüber hinaus darf das Finanzministerium zur 
Deckung eines nicht vorhergesehenen Liquidi-
tätsbedarfs Vereinbarungen mit Kreditinstituten 
abschließen, die eine kurzfristige Liquiditätsbe-
schaffung durch Beleihung von im Eigenbe-
stand des Landes befindlichen Wertpapieren 
bis zu einem Betrag von 500.000.000 Euro er-
möglichen. 
 

  

(11) Das Finanzministerium darf Darlehen, die 
der Bund den Ländern zweckgebunden ge-
währt, mit dem auf Schleswig-Holstein entfal-
lenden Anteil aufnehmen. Ferner darf das Fi-
nanzministerium Darlehen aus dem sonstigen 
öffentlichen Bereich aufnehmen, die zweckge-
bunden für eine im Haushaltsplan veran-
schlagte Maßnahme gewährt werden und die 
zinsgünstiger als Kapitalmarktdarlehen sind. 
 

  

(12) Zur wechselseitigen Besicherung von Kre-
ditrisiken aus derivativen Geschäften wird das 
Finanzministerium ermächtigt, im Rahmen und 
für die Laufzeit dieser Geschäfte Sicherheiten 
in Form verzinster Barmittel entgegenzuneh-
men und zu stellen. Das Finanzministerium 
wird ermächtigt, für den damit verbundenen Fi-
nanzierungsbedarf über die Ermächtigung des 
Absatz 6 Satz 1 hinaus Kassenverstärkungs-
kredite bis zu einer Höhe von 10 % des in § 1 
für Einnahmen und Ausgaben festgestellten 
Bedarfs aufzunehmen. 
 

  

(13) Die Bestände der Sondervermögen kön-
nen bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen 
der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts 
eingesetzt werden. Soweit dadurch die beste-
hende Kreditermächtigung für die Anschlussfi-
nanzierung auslaufender Altschulden noch 
nicht beansprucht werden muss, kann sie in die 
folgenden Haushaltsjahre übertragen werden. 
 

  

§ 3 
Kredit- und Zinsmanagement 

 

  

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und 
Zinsmanagement einzurichten. 
 

  



- 10 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

(2) Das Kredit- und Zinsmanagement beschafft 
die im Haushalt veranschlagten Kreditmarktmit-
tel, schließt derivative Finanzgeschäfte gemäß 
§ 18 Absatz 6 LHO ab und verwaltet den Schul-
den- und Derivatbestand des Landes. Es plant 
und steuert die Struktur der Kreditmarktschul-
den sowie die derivativen Finanzgeschäfte in 
Abhängigkeit von der erwarteten Entwicklung 
der Kreditmarktzinsen mit dem Ziel, die Zins-
ausgaben des Haushalts über einen längerfris-
tigen Planungszeitraum unter Beachtung von 
Zinsänderungsrisiken zu optimieren. Bei der 
Planung und Steuerung der Zinsausgaben aus 
den Kreditmarktschulden sind insbesondere 
der Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Fällig-
keits- und Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden festzulegen und zinsgünstige 
Möglichkeiten der Kreditbeschaffung zu nut-
zen. Durch den ergänzenden Einsatz derivati-
ver Finanzgeschäfte kann die Zinsbindungs-
struktur der Kreditmarktschulden zusätzlich ge-
staltet werden. 
 

  

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur 
Unterstützung der Steuerung der Zinsausga-
ben unter Kosten-Risiko-Aspekten ein Refe-
renz-Portfolio und alternative Zinsszenarien 
ein. Die Zinsbindungsstruktur des Referenz-
Portfolios wird unter Berücksichtigung der lang-
fristigen Risikoabsorptionsfähigkeit des Haus-
halts festgelegt. Zinsänderungsrisiken stellen 
potenzielle Zinsmehrausgaben in den zukünfti-
gen Jahren dar. Die Quantifizierung der gesam-
ten Zinsausgaben sowie der Zinsänderungsri-
siken erfolgt unter Einsatz eines standardisier-
ten Verfahrens zur Simulation von Zinsszena-
rien. Das Verfahren ist regelmäßig unter Be-
rücksichtigung des Standes der Wissenschaft 
zu überprüfen und fortzuentwickeln. 
 

  

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanz-
geschäfte verbundenen Kreditrisiken sind 
durch geeignete Verfahren, die die Sicherhei-
tenstellung für Neugeschäfte umfassen, zu be-
grenzen. Betriebs- und Abwicklungsrisiken sind 
durch organisatorische und personalwirtschaft-
liche Maßnahmen sowie durch eine funktionale 
Trennung des Abschluss- und Abwicklungsbe-
reichs zu begrenzen. 
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(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsopti-
onen sind zur Risikovorsorge einer Zinsaus-
gleichsrücklage zuzuführen und zweckgebun-
den zum Ausgleich von Zinsmehrausgaben zu 
verwenden. Soweit Rücklagenmittel nicht mehr 
zur Abdeckung optionaler Zinsänderungsrisi-
ken benötigt werden, sind sie zum Ausgleich 
von Zinsmehrausgaben während des Haus-
haltsvollzugs und zur Verstetigung der Zinsaus-
gabenentwicklung im Finanzplanungszeitraum 
einzusetzen. 
 

  

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren 

 

  

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus 
darf das Finanzministerium Ausgaben sperren, 
wenn und soweit hierfür unvorhergesehen von 
anderer Seite nicht veranschlagte Mittel zweck-
gebunden bereitgestellt werden. Gleiches gilt, 
wenn Änderungen im Bundesrecht oder auf 
EU-Ebene zu Minderausgaben im Landes-
haushalt führen. 
 

  

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 ge-
sperrte Beträge sind in der Landeshaushalts-
rechnung als Minderausgabe nachzuweisen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Realisierung von globalen Minderausgaben 
und bei nicht genehmigten Haushaltsüber-
schreitungen des Vorjahres im laufenden 
Haushaltsjahr Ausgaben zu sperren. 
 

  

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplan-mä-

ßigen Ausgaben und Verpflichtungen 
 

  

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO 
zu bestimmende Betrag wird auf 500.000 Euro 
festgesetzt. 
 

  

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestim-
mende Rahmen wird auf mehr als 500.000 
Euro bis zu 2.500.000 Euro festgesetzt. 
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§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn 
kein Fall des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Ab-
satz 1 LHO vorliegt, in Ausgaben oder in Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit hier-
für nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden 
von anderer Seite gezahlt oder rechtsverbind-
lich zugesagt sind. 
 

  

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in 
denen kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, 
dürfen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro 
im Einzelfall pro Haushaltsjahr geleistet wer-
den, wenn der Finanzausschuss einwilligt und 
die Deckung gesichert ist. Der Gesamtbetrag 
der Ausgaben darf 1.500.000 Euro pro Haus-
haltsjahr nicht übersteigen.  
 

  

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

 

  

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgrup-
pen 7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 
Ausgaben nur mit Einwilligung des Finanzmi-
nisteriums geleistet werden. 
 

  

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die 
Bauunterhaltung (Gruppe 519) übertragbar. 
 

  

(3) Im Einzelplan 12 sind 
 
1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausga-

ben der Gruppe 519 und der Gruppe 711 ge-
genseitig deckungsfähig, 

 
2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung 

des Finanzministeriums gegenseitig de-
ckungsfähig die Ausgaben der Gruppen 712 
bis 749, 812, 821 und 894. 

 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in-
nerhalb des Einzelplans 12 im Einvernehmen 
mit den betroffenen Ressorts und mit Einwilli-
gung des Finanzausschusses Baumittel der 
großen Baumaßnahmen kapitelübergreifend 
umzusetzen. 
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§ 8 
Allgemeine und Einzelplan übergreifende 

Bewirtschaftungsregeln 
 

  

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen 
auch die Vergütungen der Auszubildenden im 
Sinne des § 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbe-
amtengesetzes gezahlt werden. 
 

  

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die 
Einnahmen aus 
 
1. der Anfertigung von Fotokopien und aus Ver-

vielfältigungen für Dritte, 
 
2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht 

im Zusammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, 
insoweit, als sie zur Instandsetzung bestimmt 
sind, sowie aus der Abgabe von Betriebsstof-
fen und Ersatzteilen an Dritte und 

 
3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit 

Ausgaben der Gruppe 517 
 
den Ausgaben der Obergruppe 51 zu. 
 

  

(3) Erstattungen von Personalausgaben 
(Hauptgruppe 4) und Eingliederungszuschüsse 
der Bundesagentur für Arbeit können durch Ab-
setzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
die Durchführung des „Sabbatjahres“ in den je-
weiligen Kapiteln Titel für Zuführungen an die 
zweckgebundene Rücklage zu Lasten der Per-
sonalkostentitel, für Entnahmen aus der Rück-
lage sowie andere damit im Zusammenhang 
stehende Titel einschließlich der entsprechen-
den Haushaltsvermerke einzurichten. 
 

  

(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern im Rahmen von Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen können zu Las-
ten von Titeln der Gruppe 427 für die Dauer der 
von der Bundesagentur für Arbeit zugesagten 
Förderung Arbeitsverträge auch über das 
Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen werden. 
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(6) Das Finanzministerium unterrichtet den Fi-
nanzausschuss, wenn im Verlauf des Haus-
haltsjahres erkennbar wird, dass bestimmte 
Ausgabetitel voraussichtlich in erheblichem 
Umfang nicht ausgeschöpft werden. 
 

  

(7) Werden veranschlagte Investitionen im 
Haushaltsvollzug bei nachgewiesener Wirt-
schaftlichkeit durch alternative Beschaffungs-
formen (wie zum Beispiel Leasing- oder ähnli-
che Verträge) ersetzt, sind die hierfür erforder-
lichen Mittel auf einen gegebenenfalls neu ein-
zurichtenden Titel der Hauptgruppe 5 umzuset-
zen (Solländerung). Die Einsparungen sind bei 
den jeweiligen Investitionen als Minderausga-
ben nachzuweisen. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts und nach 
Maßgabe der Entscheidung der Landesregie-
rung Haushaltsmittel gegen Deckung bereit zu 
stellen, die zur Abwehr einer drohenden Scha-
denslage im Schleswig-Holsteinischen Küsten-
meer erforderlich sind, und die entsprechenden 
Titel einzurichten. Der Finanzausschuss ist un-
verzüglich zu unterrichten. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in 
Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstel-
lung Abschlagszahlungen auf das erwartete 
Abrechnungsergebnis im Rahmen des Kom-
munalen Finanzausgleichs an die Kommunen 
festzusetzen, wenn die aufgrund der Steuer-
schätzung zu erwartenden Steuereinnahmen 
das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich 
übersteigen. Die Mehrausgaben sind durch 
entsprechende Steuermehreinnahmen zu de-
cken. Darüber hinaus wird das Finanzministe-
rium ermächtigt, in Abstimmung mit dem Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume, Integra-
tion und Gleichstellung die Finanzausgleichs-
masse auf der Grundlage der Steuereinnah-
men entsprechend dem langfristigen Durch-
schnitt neu zu berechnen und festzusetzen. Die 
Feststellung der Steuereinnahmen entspre-
chend dem langfristigen Durchschnitt erfolgt 
durch das Finanzministerium. Die Mehrausga-
ben sind durch entsprechende Minderausga-
ben oder Mehreinnahmen zu decken. 
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(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, de-
ren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird 
das Finanzministerium im Einvernehmen mit 
dem jeweiligen Ressort ermächtigt, Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen zu einem 
von ihm einzurichtenden Titel der Hauptgrup-
pen 5 oder 8 im selben Kapitel umzusetzen, 
wenn und soweit Ausgaben oder Verpflich-
tungsermächtigungen für die Maßnahme vor-
gesehen waren. Minderausgaben bei den je-
weiligen Investitionstiteln sind einzusparen. 
 

  

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag eines Ressorts Titel der Hauptgrup-
pen 6 bis 8 einzurichten und Mittel der Ober-
gruppe 42 auf diese oder vorhandene Titel der 
Hauptgruppen 6 bis 8 umzusetzen, wenn dar-
gelegt wird, dass durch zusätzliche, über die 
Vorgaben des Haushalts hinausgehende Ein-
sparmaßnahmen Planstellen oder Stellen dau-
erhaft nicht wiederbesetzt werden. 
 

  

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbrin-
gung, Versorgung, Gesundheitsversorgung, 
Verteilung- und Aufenthaltsbeendigung von 
Personen, die nach der Ausländer- und Auf-
nahmeverordnung vom 19. Januar 2000 
(GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 761), Ressortbezeichnun-
gen ersetzt durch Verordnung vom 19. Januar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), zum Wohnen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen oder Landesunter-
künften verpflichtet sind, erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, umzusetzen und zu 
ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie, insbesondere 
für die im Zusammenhang mit der Aufgaben-
wahrnehmung des Landesamtes für Auslän-
derangelegenheiten erforderlichen Personal-
bedarfe, Planstellen und Stellen auszubringen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
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(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
mit Einwilligung des Finanzausschusses den 
Sondervermögen  
- „InfrastrukturModernisierungsProgramm für 

unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)“ bei Titel 1611 - 634 03,  

- „Versorgungsfonds des Landes Schleswig-
Holstein“ bei Titel 1105 - 634 01,  

- „Sondervermögen zur Förderung von Mobilität 
und Innovation des Schienenpersonennah-
verkehrs im Land Schleswig-Holstein (Son-
dervermögen MOIN.SH)“ bei Titel 
1111 - 634 01 und Titel 
0614 - 634 01 MG 02,  

- „Sondervermögen zur Umsetzung der Breit-
bandstrategie des Landes Schleswig-Hol-
stein“ bei Titel 0613 - 634 01 MG 08 sowie  

- „Sondervermögen zur Förderung des Einsat-
zes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-
Holstein“ bei Titel 0306 - 634 02  

Mittel bis zur Höhe des strukturellen Über-
schusses gemäß § 1 Absatz 1 des Gesetzes 
zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein vom 13. De-
zember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201), 
zuzuführen, wenn die Vorgaben des § 7 Ab-
satz 4 des Gesetzes zur Ausführung von Arti-
kel 61 der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein erfüllt sind und soweit der Finanzie-
rungssaldo unter Bereinigung um die Inan-
spruchnahme des Landes durch die hsh finanz-
fonds AöR nicht negativ wird. Der Deckungs-
nachweis erfolgt mit der Haushaltsrechnung. 
Der Finanzausschuss trifft seine Entscheidung 
zum Vorschlag des Finanzministeriums über 
die Zuführungen aus dem strukturellen Über-
schuss entsprechend der Zwecke aus Satz 1 
unverzüglich nach Feststellung durch einen 
vorläufigen Haushaltsabschluss. 
 

Redaktionelle Änderung.  
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(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des zuständigen Ressorts für Zwe-
cke des Sondervermögens IMPULS 2030 erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und Haushaltsvermerke einzu-
richten und zu ändern sowie in zusätzliche Aus-
gaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn 
und soweit die Finanzierung aus Entnahmen 
aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 oder 
durch Minderausgaben im Einzelplan 16 ge-
deckt ist. Für das Kapitel 1611 ist das Finanz-
ministerium zugleich zuständiges Ressort. 
 

  

(15) Die obersten Landesbehörden werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium Vereinbarungen zum notwendigen 
Defizitausgleich aus möglichen Steuernach-
zahlungen mit Landesunternehmen zu schlie-
ßen. Hierfür darf das Finanzministerium erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansät-
zen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten und umsetzen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahme gedeckt ist. Der Finanz-
ausschuss muss in die Maßnahme einwilligen, 
wenn der Wert der Maßnahme 500.000 Euro 
übersteigt. 
 

  

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts 
zur Umsetzung einer Vereinbarung mit den 
kommunalen Landesverbänden im Zusam-
menhang mit der Weiterentwicklung des kom-
munalen Finanzausgleichs erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
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(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag der zuständigen obersten Landes-
behörden zur Verhütung der Übertragung und 
zur Bekämpfung des SARS-CoV-2 (Coronavi-
rus) und COVID-19, zur Koordinierung und 
Durchführung erforderlicher Maßnahmen so-
wie zur Bewältigung möglicher Folgelasten er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansät-
zen und Haushaltsvermerken einzurichten, um-
zusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausga-
ben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie 
Planstellen und Stellen auszubringen, soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(18) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag der zuständigen obersten Landes-
behörden zur Umsetzung der Umsatzbesteue-
rung gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz erfor-
derliche Titel mit den entsprechenden Ansät-
zen und Haushaltsvermerken einzurichten, um-
zusetzen und zu ändern, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
der Rücklage IMPULS 2030 für die Erweiterung 
des Magazins beim Landesarchiv bis zu 
40.000.000 Euro zuzuführen, wenn die Zufüh-
rung gedeckt ist. 
 

  

§ 9 
Struktur- und Funktionalreform 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung und mit 
Einwilligung des Finanzausschusses für die 
Übertragung von bisher vom Land wahrgenom-
menen Aufgaben auf die Kommunen im Rah-
men der Struktur- und Funktionalreform Haus-
haltsmittel gegen Deckung bereitstellen und die 
erforderlichen Titel einrichten. Zur Finanzierung 
des Kostenausgleichs wird das Finanzministe-
rium ermächtigt, Ausgabeansätze zu sperren 
sowie Planstellen und Stellen mit kw-Vermer-
ken zu versehen. 
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(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstel-
lung und dem die Aufgabe abgebenden Ress-
ort und mit Einwilligung des Finanzausschus-
ses die zur Übertragung von Aufgaben des 
Landes auf den kommunalen Bereich oder zur 
Übertragung von Aufgaben auf Dritte im Rah-
men der Struktur- und Funktionalreform erfor-
derlichen Änderungen im Landeshaushalt vor-
zunehmen. In diesem Zusammenhang dürfen 
Titel mit Haushaltsvermerken eingerichtet und 
in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen eingewilligt werden. In Höhe die-
ser zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtun-
gen sind in den betreffenden Einzelplänen Ein-
sparungen, insbesondere bei den Personalaus-
gaben und den sächlichen Verwaltungsausga-
ben, zu erbringen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses eine Ver-
pflichtungserklärung gegenüber kommunalen 
Trägern und Dritten, die Landesbedienstete im 
Rahmen der Übertragung von Landesaufgaben 
im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform 
übernehmen, für die Übernahme der zeitantei-
ligen Versorgungsbezüge dieser Beamtinnen 
und Beamten für die Zeit nach ihrer Versetzung 
an die kommunalen Träger oder Dritte abzuge-
ben. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts 
die zur Struktur- und Funktionalreform erforder-
lichen Änderungen im Landeshaushalt vorzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Ti-
tel neu eingerichtet, Mittel und Verpflichtungs-
ermächtigungen umgeschichtet, und die aus 
stellenplansystematischen Gründen notwendi-
gen Planstellen und Stellen für das vorhandene 
Personal mit den erforderlichen Vermerken im 
Stellenplan angepasst und ausgebracht wer-
den. Die Maßnahmen dürfen nicht zu einer Er-
höhung der Ausgaben führen. 
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§ 10 
Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

 

  

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO 
gilt zur Deckungsfähigkeit Folgendes: 
 
1. Innerhalb desselben Einzelplans sind gegen-

seitig deckungsfähig die Ausgaben der 
Hauptgruppe 4 und der Obergruppen 51 bis 
54, 

 
2. innerhalb desselben Einzelplans sind gegen-

seitig deckungsfähig die Ausgaben der 
Hauptgruppen 6 bis 8. 

 
Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich 
nicht um Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen handelt. 
 

  

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskrimi-
nalamt und den Polizeidirektionen sollen die für 
die jeweiligen Dienstbereiche vorgesehenen 
Haushaltsmittel aufgeschlüsselt so zugewiesen 
werden, dass das Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume, Integration und Gleichstellung 
über die Regelung in Absatz 1 hinaus eine ein-
seitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5 
zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen kann. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 
42 innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zu-
führungen an zweckgebundene Rücklagen, 
Entnahmen aus der Rücklage sowie andere da-
mit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushaltsver-
merke einzurichten und zu ändern. Die Mittel 
aus der Rücklage sind für Personalausgaben 
und für Maßnahmen zu verausgaben, die dem 
Personal zugutekommen. Die Mittel dienen so-
mit der Verstärkung der entsprechenden Aus-
gabetitel. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 
5 bis 8 innerhalb eines Einzelplans Titel für die 
Zuführungen an Rücklagen, Entnahmen aus 
der Rücklage sowie andere damit im Zusam-
menhang stehende Titel einschließlich der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einzurichten 
und zu ändern. 
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(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
im Einzelplan 11 für die Zuführungen an 
Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage 
sowie andere damit im Zusammenhang ste-
hende Titel einschließlich der entsprechen-
den Haushaltsvermerke mit Einwilligung 
des Finanzausschusses bis zur Höhe des 
strukturellen Überschusses gemäß § 1 Ab-
satz 1 des Gesetzes zur Ausführung von Ar-
tikel 61 der Verfassung des Landes Schles-
wig-Holstein vom 13. Dezember 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 612), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Feb-
ruar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201), einzu-
richten und zu ändern, wenn die Vorgaben 
des § 7 Absatz 4 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung von Artikel 61 der Verfassung des Lan-
des Schleswig-Holstein erfüllt sind. Der De-
ckungsnachweis erfolgt mit der Haushalts-
rechnung. Der Finanzausschuss trifft seine 
Entscheidung zum Vorschlag des Finanzmi-
nisteriums über die Zuführungen aus dem 
strukturellen Überschuss unverzüglich 
nach Feststellung durch einen vorläufigen 
Haushaltsabschluss. Eine Entnahme aus 
der Rücklage gemäß Satz 1 ist ausschließ-
lich zur Deckung von Mehrausgaben nach § 
8 Absatz 17 zulässig. 
 

Übernahme der neuen Regelung aus Artikel 
4 HhBeglG-Entwurf 2022 für das Haushalts-
gesetz 2021 vor dem Hintergrund des wei-
terhin andauernden Pandemiegeschehens 
als Vorsorge für weitere Belastungen des 
Landeshaushaltes, insbesondere auch im 
Bereich der pandemiebedingten Nothilfen. 

 

§ 11 
Stellenpläne und Stellenübersichten 

 

  

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums 
nach § 49 Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erfor-
derlich bei Abweichungen von den Stellenüber-
sichten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, soweit sie für die nach dem Überleitungs-
tarifvertrag übergeleiteten Beschäftigten durch 
nach den Tarifverträgen vorzunehmende Hö-
hergruppierungen, im Bewährungsaufstieg o-
der infolge Ablaufs einer bestimmten Frist be-
dingt sind. 

  

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
im Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs ei-
ner bestimmten Frist höhergruppiert worden 
sind, sind auf den Stellen zu führen, aus denen 
die Höhergruppierungen erfolgt sind. 
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(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Stellenpläne und Stellenübersichten der 
Rechtslage anzupassen, wenn und soweit 
Rechtsvorschriften oder Tarifverträge mit be-
soldungs- oder tarifrechtlichen Auswirkungen 
dieses im Haushaltsjahr 2022 zwangsläufig er-
fordern. 
 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  

(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von 
Planstellen und Stellen auf der Grundlage von 
Planstellen- und Stellengruppen dürfen die 
Fachministerien mit Einwilligung des Finanzmi-
nisteriums sowie im Einvernehmen mit dem 
Landesrechnungshof in geeigneten Bereichen 
von den Anforderungen des § 49 LHO abwei-
chen. 
 

  

§ 12 
Leerstellen 

 

  

(1) Die obersten Landesbehörden, die Land-
tagsverwaltung und der Landesrechnungshof 
dürfen Leerstellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ ausbringen, wenn Beamtinnen o-
der Beamte, Richterinnen oder Richter oder Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger als 
sechs Monate aufgrund Gesetzes, Tarifvertra-
ges oder Vereinbarung von ihrer Dienstleis-
tungspflicht befreit sind und nach Wegfall des 
Befreiungsgrundes Anspruch auf Beschäfti-
gung haben oder in den Ruhestand bezie-
hungsweise in Rente gehen. Dasselbe gilt für 
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und 
Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die für einen begrenzten Zeitraum zur 
Landtagsverwaltung oder zum Landesrech-
nungshof Schleswig-Holstein oder von der 
Landtagsverwaltung abgeordnet oder versetzt 
werden oder abgeordnet oder versetzt worden 
sind. 
 

  

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur kann für Lehrkräfte und schulische 
Assistenzkräfte Leerstellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ auch dann ausbringen, 
wenn die Lehrkraft oder die schulische Assis-
tenzkraft aus den in Absatz 1 genannten Grün-
den für weniger als sechs Monate von der 
Dienstpflicht befreit ist. 
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(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zu-
stimmung des für die Hochschulen zuständigen 
Ministeriums entsprechend. 
 

  

§ 13 
Ausbringung und Umsetzung 
von Planstellen und Stellen 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der obersten Landesbehörden  
 
1. für freigestellte Personalratsmitglieder insge-

samt bis zu 24 Planstellen und Stellen aus-
zubringen; die Planstellen und Stellen sind 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu ver-
sehen; in den Vorjahren ausgebrachte Plan-
stellen und Stellen sind anzurechnen, 

 

 
 
 

Das Kontingent der für 2022 benötigten 24 
(Vorjahr: 12) kw-Stellen verteilt sich wie 
folgt: 
- StK:             1 Stelle 
- MILIG:      10 Stellen 
- FM:             1 Stelle 
- MWVATT:  4 Stellen 
- MJEV:        5 Stellen 
- MSGJFS:   3 Stellen 
 

 

2. im Rahmen der Hochschulprogramme des 
Landes, des Bundes und/oder der Europäi-
schen Union und für andere von Dritten 
durch Vereinbarung finanzierte Professuren 
und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter befristet zusätzliche Planstellen 
und Stellen einzurichten, wenn und soweit 
die damit verbundenen Ausgaben gedeckt 
sind; über die Veränderungen ist der Finanz-
ausschuss zu unterrichten; erfolgt die Finan-
zierung der zusätzlichen Planstellen und 
Stellen ausschließlich aus Landesmitteln, die 
im Rahmen von Hochschulprogrammen be-
reitgestellt werden, ist die Einwilligung des 
Finanzausschusses erforderlich, 

 

  

3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung 
in den allgemeinbildenden und berufsbilden-
den Schulen für 

 
a) auf Dauer für den Unterricht einge-

schränkt dienstfähige oder volldienstunfä-
hige Lehrkräfte und 

 
b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte 

Lehrkräfte, die nach ihrer Reaktivierung 
auf Dauer für den Unterricht einge-
schränkt dienstfähig oder voll dienstunfä-
hig sind, 
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bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stel-
len einzurichten; die Planstellen und Stellen 
erhalten den Vermerk „künftig wegfallend 
mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder 
des Stelleninhabers“ und können in andere 
Einzelpläne umgesetzt werden; in An-
spruch genommene Ermächtigungen aus 
den Vorjahren sind anzurechnen; wirksam 
gewordene Vermerke „künftig wegfallend 
mit Ausscheiden der Stelleninhaberin oder 
des Stelleninhabers“ fallen dem Ermächti-
gungsrahmen wieder zu (Stellenpool); die 
in 2022 entstehenden Mehrbedarfe werden 
gedeckt durch Einsparungen in Höhe von 
75 % zu Lasten des Kapitels 1105 - Versor-
gung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbe-
träge - und zu 25 % vom jeweils aufneh-
menden Ressort; das Finanzministerium 
wird ermächtigt, die zur Deckung erforderli-
chen Haushaltsmittel umzusetzen, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an das Haushaltsjahr. 

 

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum 
Beispiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Ar-
beitszeiterhöhungen) zusätzliche Planstellen 
und Stellen einzurichten, sofern die Finanzie-
rung gesichert ist; die Planstellen und Stellen 
sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu 
versehen. 

 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen, davon mindestens 16 für Kauf-
leute für Bürokommunikation, Mittel gegen De-
ckung an anderer Stelle des Haushalts bereit-
zustellen, gegebenenfalls die erforderlichen Ti-
tel einzurichten, Mittel umzusetzen und Stellen 
auszubringen. In Anspruch genommene Er-
mächtigungen aus Vorjahren sind anzurech-
nen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
Bedarf für das Kapitel 1319 neue Planstellen 
auszubringen, sofern dies nicht zu einer Erhö-
hung des Zuschusses zum laufenden Betrieb 
des Landeslabors führt. 
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(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit 
dem Zentralen Personalmanagement in der 
Staatskanzlei insgesamt bis zu fünf zusätzliche 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spätes-
tens nach drei Jahren) zu versehende Planstel-
len oder Stellen bis zur Besoldungsgruppe A 14 
beziehungsweise R 1 oder der entsprechenden 
Entgeltgruppe in den jeweiligen Einzelplänen 
ausbringen, soweit dies zur Erfüllung unvorher-
gesehener und dringender Aufgaben erforder-
lich ist und die Ausgaben hierfür im jeweiligen 
Einzelplan gedeckt werden. 
 

  

(5) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit 
dem Zentralen Personalmanagement in der 
Staatskanzlei insgesamt bis zu drei zusätzliche 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spätes-
tens nach vier Jahren) zu versehende Planstel-
len oder Stellen bis zur Besoldungsgruppe A 14 
beziehungsweise R 1 oder der entsprechenden 
Entgeltgruppe in den jeweiligen Einzelplänen 
ausbringen, soweit diese zur Entsendung an In-
stitutionen der Europäischen Union dienen. Die 
erforderlichen finanziellen Mehrbedarfe werden 
aus dem Einzelplan 11 bereitgestellt. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
der Grundlage von Dienstleistungsverträgen 
die Umsetzung von Finanzierungsaufgaben im 
Rahmen der Unterstützungsmaßnahmen für 
die HSH Nordbank AG für die hsh finanzfonds 
AöR und die hsh portfoliomanagement AöR 
wahrzunehmen. Das Finanzministerium darf in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
durch Entgelte für diese Tätigkeit erfolgt oder 
rechtsverbindlich zugesagt ist. Das Finanzmi-
nisterium darf dafür erforderliche Titel mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einrichten und ändern. 
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(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz jährlich bis zu 50 zusätzli-
che mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spä-
testens nach 30 Monaten) zu versehende Stel-
len für Referendarinnen und Referendare 
(Anw. LG 2.2) im Einzelplan 09 auszubringen 
und in die erforderlichen zusätzlichen Ausga-
ben einzuwilligen sowie die erforderlichen zu-
sätzlichen Mittel in den Titel 0902 - 428 04 um-
zusetzen, soweit diese innerhalb des Einzelpla-
nes gedeckt sind und soweit dies zur Vermei-
dung von Wartezeiten bei der Einstellung in 
den juristischen Vorbereitungsdienst erforder-
lich ist. 
 

  

(8) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Planstellen und Stellen für abzuord-
nende Lehrkräfte der Kapitel 0711 bis 0716 für 
die Kapitel 0701 und 0717 ausbringen. 
 

  

(9) Auf Basis der zentral durch das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur vorzuneh-
menden Bedarfsberechnung an Lehrkräften für 
alle Schularten und im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus bezüglich des Stel-
lenbedarfs der berufsbildenden Schularten wird 
das Finanzministerium ermächtigt, Planstellen 
und Stellen der jeweiligen Schulkapitel der Ein-
zelpläne des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur und des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus nebst dem erforderlichen Budget ent-
sprechend dem ermittelten Bedarf zwischen 
den Einzelplänen umzusetzen. 
 

  

§ 14 
Ermächtigungen für sonstige 

Personal bewirtschaftende Maßnahmen 
 

  

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der 
neu zu besetzenden Stellen für Auszubildende, 
Anwärterinnen und Anwärter mit Schwerbehin-
derten besetzt werden. Das Nähere regelt die 
Staatskanzlei im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium. 
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(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den Ka-
piteln ausgebrachte Planstellen und Stellen 
auch in anderen Kapiteln in Anspruch genom-
men werden. Dabei darf es zu keiner Verstär-
kung des Kapitels 01 „Ministerium“ kommen. 
Über den weiteren Verbleib ist im nächsten 
Haushaltsplan zu bestimmen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf 
Antrag der Fachministerien Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen 
umwandeln. Die Umwandlungen dürfen nicht 
zu Mehrausgaben führen. 
 

  

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungs-
stufen nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz 
Schleswig-Holstein in Verbindung mit der Leis-
tungsstufenverordnung vom 11. November 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 597), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 4. Dezember 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 815), dürfen im Rahmen 
der rechtlichen Bestimmungen aus den ver-
bindlichen Personalkostenansätzen der Ober-
gruppe 42 geleistet werden. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
partiell dienstunfähige Beamtinnen und Be-
amte, die bei anderen Einrichtungen weiterbe-
schäftigt werden können, bis zu 75 % der Per-
sonalausgaben zu Lasten des Kapitels 1105 
und zugunsten eines Zuschusses an diese Ein-
richtung umzusetzen und zu diesem Zweck 
eventuell erforderliche Titel einzurichten. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zum Abbau von Personalüberhängen in der 
Landesverwaltung Planstellen und Stellen ein-
schließlich der Personalmittel umzusetzen. 
 

  



- 28 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapi-
tel 0711 bis 0715) und den berufsbildenden 
Schulen (Kapitel 0716) dürfen mit Einwilligung 
des Finanzministeriums freie und besetzbare 
Planstellen oder Stellen für Lehrkräfte mit bis 
zu zwei Lehrkräften in Ausbildung besetzt wer-
den. Die Ermächtigung gilt für bis zu 700 Lehr-
kräfte in der Ausbildung. Jeweils drei freie und 
besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Be-
amte im Vorbereitungsdienst in den allgemein-
bildenden Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) und 
den berufsbildenden Schulen (Kapitel 0716) 
dürfen mit Einwilligung des Finanzministeriums 
mit einer Lehrkraft besetzt werden. Die Er-
mächtigung gilt für bis zu 100 Lehrkräfte. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
im Zusammenhang mit den bundeseinheitlich 
durchzuführenden Personalbedarfsberechnun-
gen der Steuerverwaltung erforderlichen Ände-
rungen in den Stellenplänen des Kapitels 0505 
vorzunehmen. In diesem Zusammenhang dür-
fen die aus stellenplansystematischen Gründen 
notwendigen Planstellen und Stellen für das 
vorhandene Personal mit den erforderlichen 
Vermerken in den Stellenplänen angepasst und 
maximal bis zu 20 Planstellen und Stellen aus-
gebracht werden. Die Maßnahmen dürfen nicht 
zur Erhöhung der Ausgaben führen. 
 

  

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rahmen 
der Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des Lan-
desbeamtengesetzes freiwerdende Anteil einer 
Planstelle darf nicht wiederbesetzt werden. Im 
nächsten Haushalt ist die betreffende Plan-
stelle oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen 
oder mit einem Vermerk „künftig wegfallend 
spätestens zum ...“ zu versehen. Als Zeitpunkt 
des spätesten Wegfalls ist das Ende der Alters-
teilzeit zu wählen. Abweichende Regelungen 
aus Vorjahren mit Bezug auf arbeits- und be-
amtenrechtliche Regelungen gelten für Fälle 
aus diesen Jahren fort. Für den Fall der Wie-
dereinführung der Altersteilzeit im Tarifbereich 
für die schleswig-holsteinische Landesverwal-
tung gilt für Tarifbeschäftigte Entsprechendes. 
 

  



- 29 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

(10) Planstellen, die im laufenden Haushalts-
jahr durch die Inanspruchnahme der Vorruhe-
standsregelung nach § 36 Absatz 4 Landesbe-
amtengesetz frei werden, dürfen nicht wieder-
besetzt werden. Im nächsten Haushalt ist die 
betreffende Planstelle oder ein Äquivalent in 
Abgang zu stellen. 
 

  

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln 
zu Lasten der Titel der Gruppe 428 geleistet 
werden. Die betreffende Stelle darf im laufen-
den Haushaltsjahr nicht wiederbesetzt werden. 
Im nächsten Haushaltsjahr ist die Stelle oder 
ein Äquivalent in Abgang zu stellen. Das Nä-
here regelt das Finanzministerium. 
 

  

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in 
den Kapiteln 0301 und 0720 und den Haus-
haltsplänen der Hochschulen Planstellen und 
Stellen heben, herabgruppieren und umwan-
deln. Das Finanzministerium und der Finanz-
ausschuss sind jeweils zum 31. März für das 
abgelaufene Jahr von den Änderungen der 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu infor-
mieren. Das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur kann diese Befugnis für sei-
nen Zuständigkeitsbereich auf die Hochschulen 
(Kapitel 0720 MG 06), mit Ausnahme der Hoch-
schulmedizin (Tätigkeit am UKSH), übertragen. 
 

  

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von 
Hochschulprogrammen oder von Drittmittel fi-
nanzierten Projekten für die Hochschulen auch 
mehrjährige Zeitverträge zuzulassen oder ab-
zuschließen. Über die Veränderungen ist der 
Finanzausschuss jährlich zu unterrichten. 
 

  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
bei einer sich abzeichnenden Budgetüber-
schreitung im Folgejahr eine Beförderungs-
sperre für das jeweilige Ressort zu erlassen. 
 

  

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung 
von Beschäftigten auf anderweitig zu beset-
zende Planstellen oder Stellen mit dem Ziel des 
Abbaus von Personalüberhängen im Einver-
nehmen mit den beteiligten Ressorts Fortbil-
dungsmittel umzusetzen. 
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(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der 
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleis-
tung in Altenholz für den Fachbereich Allge-
meine Verwaltung bis zu eine Beamtin oder ei-
nen Beamten des Verwaltungsdienstes unter 
Verzicht auf die Erstattung von Personalausga-
ben zur Verfügung zu stellen. Das Ministerium 
für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung wird ermächtigt, der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Dienstleistung in Al-
tenholz für den Fachbereich Polizei bis zu fünf 
Beamtinnen oder Beamte der Laufbahngrup-
pen 2.1 oder 2.2 unter Verzicht auf die Erstat-
tung von Personalausgaben zur Verfügung zu 
stellen. 
 

  

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung im Rahmen von Personalmaß-
nahmen Haushaltsmittel und Planstellen zwi-
schen der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 13 
und den Personalkostenzuschusstiteln 
1315 - 682 06, 1315 - 682 07, 1317 - 671 23 
MG 21, 1319 - 682 07 MG 03 sowie 
1319 - 682 08 MG 03 umzusetzen. 
 

  

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehen-
den unvorhergesehenen und unabweisbaren 
vordringlichen Personalbedarfs Planstellen und 
Stellen nach § 50 Absatz 2 und 4 LHO umge-
setzt werden, wird das Finanzministerium er-
mächtigt, diese für den Zeitraum der Umset-
zung zu heben und umzuwandeln. Der Finanz-
ausschuss ist zum 31. März durch das aufneh-
mende Ressort für das abgelaufene Jahr von 
den Änderungen der Stellenpläne und Stellen-
übersichten zu informieren. 
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(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz im Zusammenhang mit 
der Einführung des elektronischen Rechtsver-
kehrs bis zu insgesamt 15 im Kapitel 0902 aus-
gebrachte Stellen für Rechtspflegeanwärterin-
nen oder Rechtspflegeanwärter und Jus-
tizobersekretäranwärterinnen oder Justizober-
sekretäranwärter in Planstellen der LG 2.1 und 
LG 1.2 umzuwandeln sowie im Kapitel 0902 
ausgebrachte Stellen für Auszubildende in die 
erforderlichen Stellen bei Titel 0902 - 428 01 
umzuwandeln, wenn und soweit dies zur Über-
nahme der dafür ausgebildeten Nachwuchs-
kräfte erforderlich ist. 
 

  

(20) Die obersten Landesbehörden, die Land-
tagsverwaltung und der Landesrechnungshof 
dürfen zum Zwecke des Wissenstransfers 
Planstellen und Stellen unmittelbar vor dem 
Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers bis 
zu einer Dauer von maximal sechs Monaten 
doppelt besetzen. Die daraus entstehenden 
Ausgaben sind grundsätzlich aus dem Perso-
nalbudget des jeweiligen Ressorts zu decken. 
In begründeten Einzelfällen kann das Finanz-
ministerium auf Antrag die zur Deckung benö-
tigten Haushaltsmittel aus dem Einzelplan 11 
umsetzen. Die Ressorts können die Regelung 
auf ihren Geschäftsbereich ausweiten; die 
Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die Fälle 
gemäß Satz 4 sind aus dem eigenen Budget zu 
decken. 
 

  

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz im Zusammenhang mit 
der Neuordnung der Ausbildung der Nach-
wuchskräfte der Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt 
erforderliche Planstellen und Stellen innerhalb 
des Einzelplanes 09 umzusetzen, zu heben o-
der umzuwandeln sowie Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken einzurichten, umzusetzen und zu ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einzuwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung gedeckt ist. 
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(22) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an 
Stelle von fünf Anwärterinnen oder Anwärtern 
für den mittleren Dienst (LG 1.2) im Einstel-
lungsjahr 2022 fünf Regierungsinspektoran-
wärterinnen oder Regierungsinspektoranwärter 
(LG 2.1) einzustellen und die Stellen entspre-
chend umzuwandeln. 
 

Anpassung an das Haushaltsjahr.  

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Inneres, ländli-
che Räume, Integration und Gleichstellung, des 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus oder des Ministeri-
ums für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung zur Steigerung 
der Attraktivität technischer Berufe Planstellen 
und Stellen zu heben sowie mit Zulagen zu ver-
sehen, soweit die damit verbundenen Ausga-
ben aus Titel 1111 - 971 07 gedeckt sind. 
 

  

§ 15 
Übernahme von geprüften  

Nachwuchskräften 
 

  

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag der obersten Landesbehörden 
 

  

1. bis zu 137 zusätzliche mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend mit Ausscheiden der Stel-
leninhaberin oder des Stelleninhabers, spä-
testens nach fünf Jahren“ zu versehende 
Planstellen oder Stellen in den jeweiligen 
Einzelplänen auszubringen, soweit sie zur 
Übernahme aller Nachwuchskräfte - Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst und Auszubildende - erforderlich 
sind, die ihre Ausbildung in der Staatskanz-
lei, in der Justiz und dem Justizvollzug, in der 
Steuerverwaltung des Landes Schleswig-
Holstein, beim Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung, im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume, im Lan-
desbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz, im Landeslabor sowie im 
Landesamt für Vermessung und Geoinfor-
mation abgeleistet und die entsprechende 
Abschlussprüfung bestanden haben, 

 

Das Kontingent der jetzt 137 (Vorjahr: 138) 
benötigten kw-Stellen verteilt sich wie folgt: 
- StK:                            62 Stellen (Vj.: 58) 
- Justiz/Justizvollzug:   40 Stellen (Vj.: 20) 
- Steuerverwaltung:     15 Stellen (Vj.: 35) 
- MELUND/LLUR:         5 Stellen (Vj.: 10) 
- LKN/Landeslabor:       5 Stellen (Vj.: 5) 
- LA VermGeo:            10 Stellen (Vj.: 10) 
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2. gemäß Nummer 1 ausgebrachte Planstellen 
oder Stellen mit unveränderter Laufzeit des 
jeweiligen kw-Vermerkes in einen anderen 
Einzelplan umzusetzen, 

 

  

3. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend mit Aus-
scheiden der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers, spätestens nach drei Jahren“ zu 
versehende Planstellen auszubringen, so-
weit solche Planstellen zur Übernahme aller 
Nachwuchskräfte der Landespolizei nach be-
standener Prüfung erforderlich sind. 

 

  

§ 16 
Grundstücksangelegenheiten 

 

  

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen 
von den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 
4 LHO in folgenden Fällen zulassen: 
 
1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der 

Eigentumsverhältnisse an landeseigenen 
Straßen und Grundstücken; 

 
2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen Über-

tragung des Eigentums oder der Nutzungs-
befugnisse an Dritte zur Nutzung im öffentli-
chen Interesse, soweit das Land gemäß § 1 
Absatz 3 des Bundeswasserstraßengeset-
zes Eigentümer oder Nutzungsberechtigter 
an gewonnenen Land- und Hafenflächen und 
errichteten Bauwerken geworden ist; § 64 
Absatz 2 und 3 LHO finden insoweit keine 
Anwendung; ab einer Grundstücksfläche von 
mehr als 5.000 m2 ist bei Übertragung des Ei-
gentums der Finanzausschuss vor Einwilli-
gung zu unterrichten; 

 
3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums oder der Nutzungsrechte an Landes-
grundstücken auf die Universität zu Lübeck 
im Rahmen der Umwandlung der Universität 
zu Lübeck in eine Stiftungsuniversität; 
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4. zur mietzinsfreien Überlassung von landes-
eigenen Liegenschaften an Gemeinden und 
Gemeindeverbände, soweit und solange 
diese der Unterbringung von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen (Erst- und Anschlussunter-
bringung) dienen; die Überlassung erfolgt in 
dem jeweiligen aktuellen Bauzustand ohne 
Übernahme von Herrichtungs- oder Unter-
haltungskosten. 

 

  

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass lan-
deseigene Grundstücke in Gebieten, die die 
Voraussetzung für die Durchführung von Sa-
nierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaß-
nahmen im Sinne der §§ 136 bis 171 des Bau-
gesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine entspre-
chende förmliche Festlegung des Gebiets oder 
Förderung der Maßnahme zum sanierungs- o-
der entwicklungsunbeeinflussten Grundstücks-
wert an die Gemeinde veräußert werden, wenn 
sich diese zur Durchführung der beabsichtigten 
städtebaulichen Maßnahmen auf dem Grund-
stück innerhalb von fünf Jahren verpflichtet. 
 

  

(3) Die Fachministerien dürfen im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium landeseigene 
Grundstücke, die der Sicherung von Flächen-
ansprüchen des Naturschutzes dienen sollen, 
unentgeltlich auf die Stiftung Naturschutz oder 
andere geeignete Träger übertragen. Die Über-
tragung von Grundstücken mit einem geschätz-
ten Gesamtwert von mehr als 250.000 Euro be-
darf der Zustimmung des Finanzausschusses. 
 

  

(4) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, den Pächterinnen und Päch-
tern von landeseigenen Fischereigehöften ver-
traglich den Ersatz von Kosten für Renovie-
rungsarbeiten sowie für Um- und Einbauten zu-
zusichern. Bei Inanspruchnahme sind die Aus-
gaben zu decken. 
 

  

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 5 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 



- 35 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur ein landeseigenes 
Grundstück in Lübeck (noch zu vermessende 
Teilfläche der Flur 4 in der Gemarkung Streck-
nitz) für die Erweiterung einer Fraunhofer-Ein-
richtung an die Fraunhofer-Gesellschaft zu ver-
äußern. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur oder des Ministeriums für So-
ziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Seni-
oren zum Zweck der Errichtung preisgünstigen 
studentischen Wohnraums sowie zur Errich-
tung von Kindertagesstätten Erbbaurechte an 
Grundstücken unter teilweisem oder vollständi-
gem Verzicht auf den Erbbauzins zu bestellen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur die landeseigene Lie-
genschaft Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die 
Nutzung als Tagesklinik für Psychosomatik und 
Psychotherapie und die landeseigene Liegen-
schaft Niemannsweg 4 in Kiel für die Nutzung 
als Psychotherapeutische Ambulanz an die 
Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP gGmbH 
zu veräußern. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung zum 
Zweck der Schaffung bezahlbaren Wohnraums 
landeseigene Grundstücke auf Sylt an die Ge-
meinde Sylt zu veräußern oder mit einem Erb-
baurecht zu belasten. Ein Preisnachlass kann 
bis zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 
Euro gewährt werden oder es kann auf einen 
Erbbauzins teilweise oder vollständig verzichtet 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass ein 
vollständiger Wertausgleich durch Belegungs-
rechte für Landesbedienstete sichergestellt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsfor-
der Landstraße, bestehend aus den Flurstü-
cken 34/35, 46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 
3 in der Gemarkung Genin, mit einer Gesamt-
größe von 49 723 m² an die Hansestadt Lübeck 
oder eine mehrheitlich von ihr getragene Ge-
sellschaft zu dem Preis zu verkaufen, den das 
Land beim Erwerb gezahlt hat, wenn vertraglich 
sichergestellt ist, dass das Grundstück unver-
züglich nach Abschluss des Kaufvertrages zu 
Wohnzwecken bebaut wird. Von den entste-
henden Wohneinheiten sollen 30 % sozialge-
bunden sein. Dieser Anteil darf nur unterschrit-
ten werden, wenn eine Prüfung der Investiti-
onsbank Schleswig-Holstein ergibt, dass seine 
Einhaltung die Wirtschaftlichkeit der Maß-
nahme gefährdet. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur ein Grundstück an der 
Maria-Goeppert-Straße in Lübeck (noch zu ver-
messende Teilfläche der Flur 12 in der Gemar-
kung St. Jürgen) für die weitere Ausbauplanung 
der Fachhochschule Lübeck zu erwerben oder 
gegen ein landeseigenes Grundstück zu tau-
schen. Darüber hinaus soll im Rahmen der Auf-
lösung der provisorischen Bustrasse ein lan-
deseigenes Grundstück an die Stadt Lübeck 
übergehen (Tausch oder Veräußerung). We-
gen der vorgesehenen Übernahme der Stra-
ßenbaulast durch die Stadt Lübeck ist eine Ver-
äußerung auch zu einem unterhalb des ermit-
telten Verkehrswerts liegenden Kauferlöses 
vorzusehen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, an 
der landeseigenen Liegenschaft in Kiel Flur 17, 
Flurstück 734, Flur 18, Flurstücke 472 und 474 
der Gemarkung Kiel-N sowie Flur 18, Flurstü-
cke 541, 546, 544 und 549 der Gemarkung 
Kiel-N, in Größe von insgesamt 7 684 qm, Post-
anschrift Lorentzendamm 6-8, ein Erbbaurecht 
zu Gunsten der Urbane Impulse GmbH, Kiel, o-
der einer seitens der Nutzer der „Alten Mu“ 
noch zu gründenden Genossenschaft für Woh-
nen und/oder Arbeiten bestellen, wenn vertrag-
lich sichergestellt ist, dass ein wirtschaftlich 
tragfähiges, genehmigungsfähiges Konzept 
vorliegt, das der dort angesiedelten kreativen 
Szene eine dauerhafte Perspektive erhält und 
dass zu diesem Zweck eine konzeptentspre-
chende Nutzung langfristig festgeschrieben so-
wie die Spekulation mit Grund und Boden so-
wie aufstehenden Gebäuden der genannten 
Liegenschaft ebenso langfristig ausgeschlos-
sen und eine anteilige Nutzung für den sozial 
verträglichen Wohnungsbau festgeschrieben 
ist. Der Erbbauzins wird auf Grundlage einer 
Wertermittlung und in Abhängigkeit der geplan-
ten Nutzungsarten und Nutzungsanteile ermit-
telt. Die Bewertung erfolgt durch die GMSH. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(12) Das Finanzministerium darf abweichend 
von § 63 Absatz 3 und 4 LHO zur verbilligten 
Beschaffung von Bauland gestatten, dass lan-
deseigene Grundstücke an Kommunen oder 
Dritte unter dem vollen Wert veräußert werden, 
wenn sichergestellt ist, dass diese Grundstücke 
binnen angemessener Frist, die in der Regel 
fünf Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages 
nicht übersteigen soll, mindestens zu zwei Drit-
teln zu Zwecken des sozialen Wohnungsbaus 
bebaut werden. Eine Quotierung ist möglich, 
wenn sichergestellt ist, dass mindestens zwei 
Drittel der neu entstandenen Wohneinheiten 
dem oben genannten Zweck entsprechen. Der 
Einwilligung des Landtags nach § 64 Ab-
satz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. 
Das Nähere bestimmen Richtlinien des Finanz-
ministeriums. Unterbleibt die Bebauung, ist das 
Eigentum an dem Grundstück auf das Land 
rückzuübertragen. Die hierbei anfallenden Kos-
ten hat die Wiederverkäuferin oder der Wieder-
verkäufer zu tragen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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§ 17 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 

  

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zuge-
lassen, dass von Landesdienststellen entwi-
ckelte oder erworbene Programme der automa-
tisierten Datenverarbeitung unentgeltlich an 
Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben 
werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen 
von den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 
4 LHO zulassen 
 
1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums von für Zwecke des Landes entbehrli-
chen Geräten, Einrichtungsgegenständen 
und Fahrzeugen an osteuropäische Staaten, 
insbesondere Ostseeanrainerstaaten, sofern 
eine Ersatzbeschaffung nicht erforderlich ist 
oder die Aufwendungen für eine Ersatzbe-
schaffung im Haushalt veranschlagt oder be-
reits finanziert sind, 

 

  

2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-
tums oder zur unentgeltlichen Überlassung 
der Nutzung von Vermögensgegenständen 
in landeseigenen Häfen oder der Übertra-
gung oder Überlassung unter vollem Wert, 

 
3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums an bislang von der Universität zu 
Lübeck genutzten beweglichen Vermögens-
gegenständen und zur unentgeltlichen Abtre-
tung von der Universität zu Lübeck verwalte-
ter Nutzungsrechte im Rahmen der Um-
wandlung zur Stiftungsuniversität, 

 
4. zur Übertragung des Eigentums an einem 

dem Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnen-
den Bronzerelief (Kunst am Bau) an die Kul-
turstiftung Itzehoe für einen symbolischen 
Preis von 1 Euro, 

 
5. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums an Containern, die ursprünglich für die 
Unterbringung von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen vorgesehen waren, an  

 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für 

Aufgaben der Daseinsvorsorge,  
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b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen 
in öffentlicher oder freier Trägerschaft,  

 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgaben-

ordnung anerkannte Körperschaften mit 
Sitz in Schleswig-Holstein zur Verfolgung 
ihrer als gemeinnützig anerkannten Zwe-
cke;  

 
die Überlassung der Container erfolgt nach 
vorheriger Bestätigung der Entbehrlichkeit 
durch das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung ohne 
jegliche Gewährleistungsverpflichtung des 
Landes und ohne Übernahme weiterer Kos-
ten, zum Beispiel für Transport, Schaffung 
der Infrastruktur, Rückbau und Unterhaltung, 

 
6. zur Veräußerung von Containern unter ihrem 

vollen Wert nach vorheriger Bestätigung der 
Entbehrlichkeit durch das Ministerium für In-
neres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung; sofern dabei im Einzelfall 
vom vollen Wert um mehr als 50.000 Euro 
abgewichen wird, bedarf die Veräußerung 
der Zustimmung des Finanzausschusses, 

 
7. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-

tums an Einrichtungsgegenständen für Erst-
aufnahmeeinrichtungen sowie Hygienearti-
keln, die ursprünglich für Asylsuchende und 
Flüchtlinge vorgesehen waren, an 

 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für 

Aufgaben der Daseinsvorsorge,  
 
b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen 

in öffentlicher oder freier Trägerschaft, 
 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgaben-

ordnung anerkannte Körperschaften mit 
Sitz in Schleswig-Holstein zur Verfolgung 
ihrer als gemeinnützig anerkannten Zwe-
cke, 

 
d) die schleswig-holsteinischen Landesver-

bände der Hilfeleistungsorganisationen im 
Katastrophenschutz; 
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die Überlassung der Einrichtungsgegen-
stände und Hygieneartikel erfolgt ohne jegli-
che Gewährleistungsverpflichtung des Lan-
des und ohne Übernahme weiterer Kosten, 
zum Beispiel für Transport, Aufbau und Un-
terhaltung, 

 

  

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigen-
tums an den vom Archäologischen Landes-
amt gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz als 
Landeseigentum in Besitz genommenen und 
an die Stiftung Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen Schloss Gottorf zur dauerhaften 
Aufbewahrung, Pflege und Erforschung 
übergebenen Objekte. 

 

  

9. zur unentgeltlichen Übertragung des Ei-
gentums an den von der Schleswig-Hol-
steinischen Landesbibliothek per Schen-
kungsvertrag übernommenen Künstler-
büchern aus der Schenkung 
Siegl/Schlumbaum an die Stiftung Eutiner 
Landesbibliothek. Die Überlassung er-
folgt ohne Übernahme weiterer Kosten, 
zum Beispiel für Transport. 

Bei den Vermögensgegenständen handelt 
es sich um eine Sammlung von Künstlerbü-
chern, die das Ehepaar Siegl/Schlumbaum 
der Schleswig-Holsteinischen Landesbiblio-
thek (SHLB) als Schenkung seit 2016 über-
geben hat. 
Diese Künstlerbücher sollen nach dem Wil-
len der SHLB, der Stiftung Eutiner Landes-
bibliothek und der Schenkenden unentgelt-
lich in das Eigentum der Stiftung Eutiner 
Landesbibliothek übergehen, da es dort ei-
nen Schwerpunkt Künstlerbücher gibt, kon-
servatorische Belange besser berücksichtigt 
werden können und eine wissenschaftliche 
Einordnung gewährleistet wird. 
Unter Zugrundelegung der Spendenbe-
scheinigungen der der SHLB überlassenen 
Künstlerbücher der Jahre 2016 bis 2019 ist 
hinsichtlich der Wertermittlung davon auszu-
gehen, dass sich ihr Wert auf ca. 60.000 
Euro bemisst. Zur unentgeltlichen Übertra-
gung ist gemäß § 63 Abs. 3 LHO die Auf-
nahme in das Haushaltsgesetz erforderlich. 
Da das Land das Konvolut nicht durch Ein-
satz eigener Mittel erworben, sondern durch 
Schenkung erhalten hat, und es zugleich 
dem Willen der Schenkenden entspricht, ist 
das Vorgehen zum Erhalt der Künstlerbü-
cher sachgerecht. 
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§ 18 
Bürgschaften und andere Sekundär-verpflich-

tungen 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachmi-
nisterium zur Förderung der schleswig-holstei-
nischen Wirtschaft Bürgschaften und Gewähr-
leistungen zu übernehmen sowie Kreditauf-
träge zu erteilen. Die Gesamthöhe der Ver-
pflichtungen aus den Sicherheitsleistungen darf 
500.000.000 Euro nicht übersteigen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

  

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hin-
aus darf das Finanzministerium gemeinsam mit 
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus zur Sicherung der 
Finanzierung des Schiffbaus auf schleswig-hol-
steinischen Werften Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zum 
Höchstbetrag von insgesamt 500.000.000 Euro 
übernehmen. In Anspruch genommene Er-
mächtigungen aus Vorjahren sind anzurech-
nen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachmi-
nisterium Bürgschaften, Garantien oder sons-
tige Gewährleistungen im Zusammenhang mit 
der Abdeckung von Haftpflichtrisiken oder künf-
tigen finanziellen Verpflichtungen, die sich ins-
besondere aus Tätigkeiten ergeben, die in den 
Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder 
der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen 
Rechtsverordnungen fallen, bis zur Höhe von 
insgesamt 75.000.000 Euro zu übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen. 
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(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zur Absicherung der dem Land Schles-
wig-Holstein, der Stiftung Schleswig-Holsteini-
sche Landesmuseen Schloss Gottorf, der Stif-
tung Schloss Eutin, der Kunsthalle zu Kiel der 
Christian-Albrechts-Universität überlassenen 
Leihgaben Landesgarantien und in Ausnahme-
fällen verschuldensunabhängige Haftungen bis 
zur Höhe von insgesamt 300.000.000 Euro 
übernehmen. In Anspruch genommene Er-
mächtigungen aus Vorjahren sind anzurech-
nen. Das Nähere regelt das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Abstimmung 
mit dem Finanzministerium in einer Richtlinie. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der 
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) 
im Rahmen einer Vereinbarung eine teilweise 
Haftungsfreistellung durch das Land Schles-
wig-Holstein von der Trägerhaftung für Data-
port nach § 2 Absatz 5 des Dataport-Staatsver-
trages vom 27. August 2003, Anlage zum Ge-
setz vom 15. November 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 557), zuletzt geändert durch Staatsvertrag 
vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz 
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 
511), bis zu einer Gesamthöhe von 10.000.000 
Euro zuzusichern. Durch geeignete Regelun-
gen ist sicherzustellen, dass das Land Schles-
wig-Holstein von der IT-VSH erst in Anspruch 
genommen werden kann, wenn der Anteil der 
IT-VSH an dem Stammkapital von Dataport 
aufgebraucht ist. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zu-
gunsten des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein für Forderungen der Projektgesell-
schaft Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß 
§ 16.4.1 des am 30. September 2014 geschlos-
senen ÖPP-Vertrages eine Bürgschaft zu über-
nehmen. Die Gesamthöhe dieser Bürgschaft 
darf 50.000.000 Euro nicht überschreiten. Inan-
spruchnahmen aus Vorjahren sind anzurech-
nen. 
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§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Inneres, ländliche  
Räume, Integration und Gleichstellung 

 

  

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber 
dem Statistischen Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein - Anstalt des öffentlichen 
Rechts für anteilige Beihilfeansprüche von 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim 
Land Schleswig-Holstein beruhen, für die ge-
mäß versicherungsmathematischem Gut-
achten zum Jahresabschluss jeweils be-
rechnete erforderliche Höhe abzugeben. 
 

Die versicherungsmathematischen Gutach-
ten werden zum Jahresabschluss für das 
vorhergehende Kalenderjahr erstellt, also 
regelmäßig nach der Beschlussfassung des 
entsprechenden Haushaltsgesetzes. Damit 
besteht die Gefahr, dass der im Haushalts-
gesetz ausgewiesene Betrag zu niedrig bzw. 
zu hoch angesetzt wurde. Dieses Problem 
wird durch die Neuformulierung unter Ver-
zicht auf die Angabe eines Höchstbetrags 
gelöst und führt zudem zu Verwaltungsver-
einfachung, da die jährliche Anpassung von 
Haushaltsgesetz und Freihalteerklärung 
entfällt. Zahlungen erfolgen auf Basis des 
veranschlagten Zuschusses an das Statisti-
sche Amt für Hamburg und Schleswig-Hol-
stein. 
 

 

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 2 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Justiz, Eu-
ropa und Verbraucherschutz im Zusammen-
hang mit der Neugestaltung der Abschiebungs-
haft erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurich-
ten, umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, 
sowie Planstellen und Stellen auszubringen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(3) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium die Investitionsbank mit der Umset-
zung eines Wohnungsbauprogrammes für 
Menschen mit geringem Einkommen zur Schaf-
fung von preisgünstigen Wohnungen zu be-
auftragen und der Investitionsbank die Erstat-
tung der aus der Refinanzierung entstehenden 
Zinsen zuzusagen. 
 

Redaktionelle Anpassung sowie Änderung 
von einer reinen zahlenmäßigen Zielgröße 
zu einer qualitativen Anforderung an den zu 
schaffenden Wohnraum, da durch steigende 
Kosten im Wohnungsbau, z.B. ausgelöst 
durch Flächenknappheit, steigende energe-
tische Anforderungen, Rohstoffknappheiten 
etc. sich eine feste Zielgröße als nicht er-
reichbar erweisen kann. So ist mit den Mit-
teln des erleichterten Bauens über 286 Mio. 
Euro lediglich die Finanzierung von rund 
1.500 Wohnungen zu heutigen Baukosten 
sichergestellt. Um die bisherige Zielgröße 
von 5.000 Wohnungen bei heutigen Baukos-
ten zu erreichen, wäre aktuell ein mehr als 
dreimal so hohes Darlehensvolumen vonnö-
ten. 
 

 

(4) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung darf sich 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
gegenüber der Investitionsbank verpflichten, 
Darlehen, die die Investitionsbank ab dem 1. 
Januar 2016 im Zusammenhang mit dem Woh-
nungsbauprogramm für Menschen mit gerin-
gem Einkommen zur Schaffung von preis-
günstigen Wohnungen gewährt, auf Anforde-
rung der Investitionsbank zum Nennwert zu 
übernehmen. 
 

Siehe Begründung zu Absatz 3. 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme von Personen-
gruppen aus dem Ausland im Rahmen humani-
tärer Aufnahmeprogramme erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(6) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird er-
mächtigt, bei gemeinsam mit der Europäischen 
Union (EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen 
in Höhe der jeweils vorgesehenen EU-Förder-
mittel zu machen oder entsprechende Zahlun-
gen zu leisten, soweit diese im Rahmen der be-
stehenden Ausgabeermächtigungen eingelöst 
werden können. Diese Ermächtigung gilt für fol-
gendes gemeinsam mit der EU finanzierte Pro-
gramm: 
Programm des Landes Schleswig-Holstein zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, 
zuletzt ber. 2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geän-
dert durch Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Februar 2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie das 
Folgeprogramm. 
 

Redaktionelle Anpassung.   

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 8 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung bei Ein-
richtung des Landesamtes für Zuwanderung 
und Flüchtlinge als zentrale Ausländerbehörde 
gemäß § 71 Absatz 1 Satz 5 Aufenthaltsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert 
durch Artikel 54 Absatz 1 des Gesetzes vom 
15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen 
und Stellen auszubringen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassungen.  



- 46 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

(8) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird er-
mächtigt, den Kreisen und kreisfreien Städten 
Erstattungen für Aufwendungen von bis zu ins-
gesamt 400.000 Euro jährlich bis zu einer 
Dauer von fünf Jahren, in Ausnahmefällen mit 
Einwilligung des Finanzministeriums auch für 
einen längeren Zeitraum, zuzusagen, die ihnen 
für die Anmietung oder Pacht geeigneter Ge-
bäude zur Unterbringung von Asylbewerberin-
nen und Asylbewerbern entstehen, wenn die 
Ausgaben im Einzelplan 04 gedeckt sind. Sollte 
die Deckung nicht im Einzelplan 04 dargestellt 
werden können, bedarf die Zusage der Einwilli-
gung des Finanzministeriums. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(9) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium die Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein (IB.SH) mit der Errichtung und der Umset-
zung eines Baulandfonds („Aktiver Bauland-
fonds Schleswig-Holstein“) zur Unterstützung 
der Kommunen durch Darlehensvergabe bis zu 
einer Höhe von 100.000.000 Euro beim Erwerb 
von Grundstücken zum Zwecke der Wohn-
raumschaffung zu beauftragen und der IB.SH 
die Erstattung der aus der Refinanzierung ent-
stehenden Zinsen zuzusagen. Der voraussicht-
liche Abrechnungsbetrag ist jeweils im Folge-
jahr - erstmalig 2022 - im Haushalt zu veran-
schlagen. Die Deckung der Ausgaben erfolgt 
vorrangig bis zur Höhe von derzeit 13.000.000 
Euro aus den Flächenmanagement-Mitteln des 
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, In-
tegration und Gleichstellung. Die von der IB.SH 
gewährten Darlehen dürfen eine Laufzeit von 
maximal 15 Jahren haben. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(10) Das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung wird er-
mächtigt, gegenüber der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein die Übernahme von im Jahr 
2036 bestehenden Verlusten aus ausgefalle-
nen Darlehen des nach Absatz 11 errichteten 
Baulandfonds bis zu einer Höhe von 20 v. H. 
der Darlehenssumme zu erklären. Die Darle-
hen dürfen in der Summe 100.000.000 Euro 
nicht übersteigen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  



- 47 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

§ 20 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Finanzministeriums 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
den Fachbereich Steuerverwaltung der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung 
in Altenholz das notwendige Personal, insge-
samt bis zu 11 Personen, gegen Kostenüber-
nahme zur Verfügung zu stellen. 
 

Die Änderung ist nach Anhebung der Ausbil-
dungsquote in der Laufbahngruppe 2.1 zur 
Sicherstellung des Lehrbetriebes erforder-
lich. 

 

(2) Das Finanzministerium darf im Zusammen-
hang mit den Auswirkungen von Tierseuchen 
gegen Deckung zusätzliche Haushaltsmittel 
bereitstellen, erforderliche neue Titel einrichten 
und Haushaltsmittel umsetzen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
der Umstellung des Kapitals (Grund-, Stiftungs-
, Stammkapital) der Beteiligungen des Landes 
auf den Euro Kapitalerhöhungen vorzunehmen, 
die erforderlich sind, den gesetzlichen Vorga-
ben unter Beibehaltung der bestehenden An-
teilsrelationen zu entsprechen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
zur Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Ge-
schäftsbereich Bundesbau durch das Amt für 
Bundesbau erforderlichen Anpassungen auf-
grund sich ändernder Aufgaben und Bauvolu-
mina vorzunehmen. In diesem Zusammenhang 
dürfen erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und den entsprechenden 
Haushaltsvermerken sowie im Einvernehmen 
mit dem Bund Planstellen und Stellen ausge-
bracht oder geändert werden, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
den öffentlichen-rechtlichen Religionsgemein-
schaften eine Vereinbarung über die Verteilung 
von Versorgungslasten bei Wechsel von Beam-
tinnen und Beamten oder Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten zwischen dem Land und 
den öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaften abzuschließen, die den Regelungen 
des Versorgungslastenteilungsgesetzes vom 
3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 493) ent-
spricht. 
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(6) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit den zuständigen Ressorts im Zusam-
menhang mit der Verwaltung von Sonderver-
mögen des Landes sowie der Umsetzung der 
aus diesen Sondervermögen finanzierten Pro-
gramme Titel und Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Haushaltsvermer-
ken einrichten oder ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

  

(7) Kassengeschäfte für die von der Investiti-
onsbank Schleswig-Holstein verwalteten Son-
dervermögen des Landes dürfen vom Finanz-
ministerium - Landeskasse - wahrgenommen 
werden. Das Nähere, insbesondere die Sicher-
stellung des Zahlungsausgleichs zum Jahres-
ende, ist zwischen dem Finanzministerium und 
der Investitionsbank Schleswig-Holstein zu ver-
einbaren. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
im Zusammenhang mit einer Neuausrichtung 
des strategischen Personalmanagements er-
forderlichen Änderungen in den Stellenplänen 
des Einzelplans 05 vorzunehmen. Planstellen 
und Stellen einschließlich notwendiger Ver-
merke dürfen umgesetzt oder geändert wer-
den. Die daraus resultierenden Mehrausgaben 
sind aus dem zur Verfügung stehenden Perso-
nalausgabenbudget des Einzelplans 05 zu fi-
nanzieren. 
 

  

(9) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung zur Um-
setzung des kommunalen Infrastrukturpro-
gramms erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen und der entspre-
chenden Haushaltsvermerke einrichten oder 
ändern und in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung gedeckt ist. 
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(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
mit der hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen 
über die Zahlungszeitpunkte der Forderungen 
aus dem zwischen der hsh finanzfonds AöR so-
wie der Freien und Hansestadt Hamburg und 
dem Land Schleswig-Holstein aufgrund § 3 Ab-
satz 3 des Staatsvertrages zwischen der Freien 
und Hansestadt Hamburg und dem Land 
Schleswig-Holstein über die Errichtung der 
„HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts vom 5. April 2009, 
Anlage zum Gesetz vom 14. April 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 172), geändert durch 
Staatsvertrag vom 9. Dezember 2015, Anlage 
zum Gesetz vom 18. Dezember 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 421), geschlossenen Rückgarantie-
vertrag vom 2. Juni 2009 zu schließen. 
 

  

(11) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der 
Aktien der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg 
sind nach Abzug der Kosten vollständig zur Til-
gung von Krediten zu verwenden, die der Höhe 
nach der ursprünglichen Finanzierung der Be-
teiligung am Grundkapital der HSH Nordbank 
AG Kiel/Hamburg durch die Gesellschaft zur 
Verwaltung und Finanzierung von Beteiligun-
gen des Landes Schleswig-Holstein mbH ent-
sprechen. 
 

  

(12) Das Finanzministerium darf zur Umset-
zung der Maßnahmen des Absatzes 11 erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansät-
zen und den entsprechenden Haushaltsver-
merken einrichten und ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
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(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zum Zwecke der Deckung eines kurzfristigen 
Liquiditätsbedarfs der hsh portfoliomanage-
ment AöR oder der hsh finanzfonds AöR Darle-
hen an diese bis zur Höhe von insgesamt 
1.000.000.000 Euro zu gewähren. Die gewähr-
ten Darlehen sind schnellstmöglich, spätestens 
nach sechs Monaten ab Gewährung zurückzu-
zahlen. Sie sind marktüblich zu verzinsen. Der 
damit verbundene Finanzierungsbedarf des 
Landes darf durch Kassenverstärkungskredite 
gedeckt werden. Eine Anrechnung auf die Er-
mächtigung gemäß § 2 Absatz 6 Satz 1 findet 
nicht statt. Das Finanzministerium wird ermäch-
tigt, die in diesem Zusammenhang erforderli-
chen Titel einschließlich Verpflichtungsermäch-
tigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und den entsprechenden Haushaltsvermerken 
auszubringen oder zu ändern. 
 

  

§ 21 
 

- frei - 
 
 

  

§ 22 
Hochschulen und Forschungsinstitute 

 

  

(1) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium die staatlichen Hochschulen 
des Landes ermächtigen, zur Beteiligung an zu 
gründenden oder bereits bestehenden Gesell-
schaften Geschäftsanteile jeweils bis zur Höhe 
von 25.000 Euro gegen Deckung zu leisten so-
wie die erforderlichen Ausgabetitel einrichten. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in das 
Betriebsmittelverfahren für öffentliche Kassen 
einzubeziehen und das Nähere mit dem Uni-
versitätsklinikum zu vereinbaren. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Erbbaurechte an Grundstü-
cken zugunsten der Stiftung Helmholtz-Zent-
rum für Ozeanforschung (GEOMAR) unter voll-
ständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu be-
stellen. 
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur für den Umwand-
lungsprozess der Universität Lübeck in eine 
Stiftungsuniversität und für den Betrieb der Stif-
tungsuniversität erforderliche Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen und der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einzurichten 
oder zu ändern sowie Planstellen und Stellen 
auszubringen, in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderli-
che Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel zusagen, für Verpflichtungen 
aus Risiken der Vertragserfüllung im Rahmen 
des Solar-Orbiter-Projektes im Innenverhältnis 
bis zu 2.400.000 Euro zu erstatten. 
 

  

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium mit der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein vertragli-
che Vereinbarungen über die Sanierung, den 
Umbau und die Erweiterung von Gebäuden der 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in 
Osterrönfeld, die von der Fachhochschule Kiel 
genutzt werden, zu schließen. Es kann entwe-
der die Durchführung von Maßnahmen durch 
die Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein oder die Durchführung als Landesbau-
maßnahmen vorgesehen werden. Zur Umset-
zung des Vertrages kann das Finanzministe-
rium erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen und der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in 
zusätzliche Ausgaben einwilligen sowie erfor-
derliche Umsetzungen von Mitteln vornehmen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahme gedeckt ist. 
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(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium neue Planstellen und Stel-
len einrichten sowie kw-Vermerke streichen, 
die in den Stellenplänen und -übersichten der 
Hochschulen aufzunehmen sind, wenn und so-
weit die Hochschulen eine zwischen dem Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
und dem Finanzministerium abgestimmte lang-
fristige Personalplanung vorlegen. Zur De-
ckung dringender Bedarfe können im Vorwege 
bis zu 30 Planstellen und Stellen ausgebracht 
werden. 
 

  

(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium neue befristete Planstellen 
und Stellen einrichten, die in den Stellenplänen 
und -übersichten der Hochschulen aufzuneh-
men sind, sofern die zusätzlichen Ausgaben 
durch Titel 0720 - 685 42 MG 04 gedeckt sind. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur Sicherstellung eines 
geeigneten Insolvenzschutzes für die Arbeits-
zeitregelungen über Langzeitkonten bei der 
Max-Planck-Gesellschaft Bürgschaften und 
Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 50.000 Euro zu übernehmen. 
 

  

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium zum Aufbau eines 
Schiffspools Wasserfahrzeuge kostenlos einer 
Betreibergemeinschaft für deutsche For-
schungsschiffe übereignen. Das Finanzminis-
terium darf auf Antrag des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur die entspre-
chenden Titel einrichten und aus dem Kapitel 
0723 TG 62 und 64 Mittel umsetzen. 
 

  



- 53 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

(11) Für die Beteiligung des Landes an der 
Deutschen Allianz für Meeresforschung darf 
das Finanzministerium auf Antrag des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansät-
zen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten, umsetzen und ändern, wenn und so-
weit die Maßnahmen gedeckt sind. 
 

  

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur anteiligen Beteiligung 
des Landes Schleswig-Holstein an einer außer-
universitären Forschungseinrichtung des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
für die Entwicklung von integrierten Systemen 
zur energieeffizienten und emissionsarmen Be-
reitstellung von Strom sowie Wärme und Kälte 
für Fracht- und Passagierschiffe erforderliche 
Titel sowie Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Haushaltsvermerken ein-
zurichten oder zu ändern, in zusätzliche Ausga-
ben und Verpflichtungen einzuwilligen sowie 
eine Planstelle oder Stelle einzurichten, soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
gegenüber dem Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein die Kostenübernahme für einzelne 
durch das Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein zunächst vorzufinanzierende Investitions-
maßnahmen nach im Sinne von § 9 Absatz 1 
oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 des Gesetzes 
über die Hochschulen und das Universitätskli-
nikum Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 
(GVOBl Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. September 2020 (GVOBl. 
Schl-H. S. 508), bis zu einer Höhe von insge-
samt 150.000.000 Euro rechtsverbindlich zuzu-
sagen. Die Auszahlung soll ab dem Haushalts-
jahr 2026 in jährlichen Raten in Höhe von min-
destens 25.000.000 Euro erfolgen. Eine Erhö-
hung des Ansatzes ist zulässig, soweit die Fi-
nanzierung gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Änderung.  
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(14) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, beim Verkauf eines 
aus der Projektförderung zur Errichtung des 
Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie (I-
SIT) erworbenen Grundstückes an die Stadt 
Itzehoe gegenüber der Fraunhofer-Gesell-
schaft auf die Rückzahlung der daraus erzielten 
Einnahmen unter der Voraussetzung zu ver-
zichten, dass die Fraunhofer-Gesellschaft den 
Verkaufserlös auch in die Batteriezellforschung 
am Standort Itzehoe investiert. 
 

  

(15) Das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium im Zusammenhang 
mit dem OP EFRE S-H 2021-2027 erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und Haushaltsvermerken einrichten 
oder ändern, sowie in zusätzliche Ausgaben 
oder Verpflichtungsermächtigungen einwil-
ligen, soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

Das MBWK ist (erstmals) aufgefordert eine 
Kofinanzierung für das OP EFRE SH 2021-
2027 bereit zu stellen. Aufgrund noch feh-
lender vorliegender Projektanträge und der 
laufenden Verhandlungen über die Vertei-
lung der EFRE-Mittel kann nicht ausge-
schlossen werden, dass weitere Titel oder 
Verpflichtungsermächtigungen benötigt wer-
den. 

 

(16) Das Finanzministerium darf im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und nach Einwilli-
gung des Finanzausschusses zum Zwecke 
der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit im 
Zusammenhang mit der Unterstützung von 
Projekten von Fraunhofer Einheiten in 
Schleswig-Holstein erforderlich werdende 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einrichten oder 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
bis zu 2.000.000 Euro einwilligen, soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Für Projekte der Fraunhofer-Einheiten in 
Schleswig-Holstein Gesellschaft, die im be-
sonderen Interesse oder in besonders wich-
tigen Strategiefeldern liegen, kann eine För-
derung oder Kofinanzierung einer Förderung 
mit Landesmitteln erfolgen. Hierbei soll im 
Interesse des Landes besonders auf die 
Vernetzung mit Akteuren, insbesondere 
Hochschulen und KMU, aus Schleswig-Hol-
stein geachtet werden. Die Forschungsför-
derung im Rahmen der Fraunhofer-Gemein-
schaft erfordert verstärkt eine ressortüber-
greifende Kooperation, u. a. bei der Planung 
und Umsetzung von Projekten mit „Hub-
Strukturen“, d. h. mit einer Vielzahl auch di-
verser Akteure. 
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(17) Das Finanzministerium darf im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und mit der Staats-
kanzlei oder dem Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung zum Zwecke der gemein-
schaftlichen Zusammenarbeit im Zusam-
menhang mit der Unterstützung von Projek-
ten für die Digitalisierung in Schleswig-Hol-
stein erforderlich werdende Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einrichten oder ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungs-
ermächtigungen einwilligen, soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Projekte im Bereich der Digitalisierung erfor-
dern verstärkt eine ressortübergreifende Ko-
operation und teilwiese auch neue Wege der 
Umsetzung. So ist bei der Planung und Um-
setzung von Projekten u. a. auch aufgrund 
der vermehrt zu fördernden „Hub-Struktu-
ren“ mit einer (inhaltlich gewollten) Vielzahl 
von Akteuren als Finanzierungsgebern und -
nehmern eine höhere Flexibilität erforder-
lich, um auch unterjährig die erforderliche 
Veranschlagung vornehmen zu können. 

 

§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr,  

Arbeit, Technologie und Tourismus 
 

  

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung des Finanzausschusses mit 
Verkehrsunternehmen, Fahrzeugvorhaltege-
sellschaften und Finanziers Vereinbarungen zur 
Stabilisierung und Verbesserung der Verkehrs-
bedienung im öffentlichen Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) einschließlich etwaiger 
SPNV-Ersatzleistungen mit dem Ziel, die At-
traktivität zu erhöhen, schließen und dabei zu-
sagen, diese bei einer etwaigen Umsatzsteuer-
pflicht der Zuschüsse des Landes von entspre-
chenden Belastungen freizustellen. Hierzu ge-
hören auch Garantien des Landes, mit denen 
es umfassend die Risiken aus der Finanzierung 
von SPNV-Fahrzeugen, auch einrede- und ein-
wendungsfrei, übernimmt. Darüber hinaus kön-
nen Vereinbarungen über die Beteiligung des 
Landes an Fahrzeugvorhaltegesellschaften 
zwecks Abwendung drohender Insolvenz oder 
einer sonstigen Krisensituation getroffen wer-
den. 
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(2) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus oder 
anderen betroffenen Ressorts im Zusammen-
hang mit der Regionalisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) erforderliche Ti-
tel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen und der entsprechenden Haushaltsver-
merke einrichten oder ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben einwilligen, die infolge Nichtbe-
setzung oder Wegfalls von Planstellen und 
Stellen erspart werden. 
 

  

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung des Finanzausschusses mit 
der Freien und Hansestadt Hamburg, schles-
wig-holsteinischen Kreisen und kreisfreien 
Städten Vereinbarungen über ein ÖPNV-Ange-
bot zur ausreichenden und sicheren Versor-
gung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistun-
gen, über die Einführung eines landesweit gel-
tenden Tarifsystems zur transparenteren 
ÖPNV-Nutzung sowie zur Gründung und zum 
Betrieb einer diesen Zielen dienenden Nahver-
kehrsinstitution schließen, in denen auch die Fi-
nanzierung geregelt wird. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus bei 
Übernahme oder Umstellung der Verwaltung 
von Kreisstraßen durch das Land gemäß § 53 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 773), Ressortbezeichnungen ersetzt durch 
Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einrichten o-
der ändern sowie Planstellen und Stellen aus-
bringen und in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit hier-
für nicht veranschlagte Mittel von anderer Seite 
zweckgebunden gezahlt oder rechtsverbindlich 
zugesagt sind oder die Finanzierung der Maß-
nahmen anderweitig gedeckt ist. 
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(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung des Finanzausschusses mit 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen Verträge 
schließen mit der Zusage, sich im Rahmen der 
vertraglichen Vereinbarungen an den Pla-
nungskosten für Schieneninfrastrukturmaßnah-
men zu beteiligen sowie im Falle der Nichtrea-
lisierung der betreffenden Maßnahmen den Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen diese zu er-
statten, wenn das jeweilige Projekt aus Grün-
den, die das Land zu vertreten hat, nicht reali-
siert wird. Zudem dürfen Vereinbarungen mit 
dem Bund, der Freien und Hansestadt Ham-
burg und den Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men zur Finanzierung der Realisierung von Ei-
senbahninfrastrukturprojekten getroffen wer-
den. Außerdem dürfen Mittel für grund-
stücksbezogene Rechtsgeschäfte sowie zur 
Herrichtung von Grundstücken zur zweck-
gerechten Verwendung nach dem Landesei-
senbahngesetz, die zur Realisierung einer 
Schieneninfrastrukturmaßnahme erforder-
lich sind, Eisen-bahninfrastrukturunterneh-
men, Verkehrsunternehmen oder der Freien 
und Hansestadt Hamburg zur Verfügung ge-
stellt werden, soweit die Finanzierung der 
Maßnahme gedeckt ist. Ferner dürfen Ver-
träge, die auch Finanzierungsregelungen ent-
halten, mit Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
geschlossen werden, um gefährdete Trassen 
zu sichern oder um die Eisenbahninfrastruktur 
zu erhalten oder zu verbessern. Das Finanzmi-
nisterium darf erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einrichten o-
der ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

Der neue Satz 3 soll bei entsprechenden 
Schieneninfrastrukturprojekten zur Zeiter-
sparnis beitragen und auf ihre zügige Ver-
wirklichung hinwirken.  
In Einzelfällen sind bei geplanten Schie-
neninfrastrukturprojekten grundstücksbezo-
gene Maßnahmen wie u.a. Erwerb, Pacht, 
Dienstbarkeiten sowie Maßnahmen aus 
dem Landeseisenbahngesetz sowie vorbe-
reitende Maßnahmen wie etwa die Erstel-
lung später benötigter Gutachten auch 
schon vorab des Planrechts (Planfeststel-
lungsbeschluss, Baugenehmigung) und des 
finalen Realisierungsbeschlusses erforder-
lich, um geplante Fertigstellungs- und/oder 
Inbetriebnahmetermine einzuhalten.  
Verzögerungen bei einzelnen Infrastruktur-
projekten führen in der Regel zu deutlich hö-
heren Kosten der Gesamtmaßnahme, da 
jährlich mit einer Erhöhung der Baukosten 
zu rechnen ist. Je nach Gesamtvolumen der 
Maßnahme steigen damit auch prozentual 
die Kosten. Auch durch die Annahme einer 
drohenden generellen Erhöhung von Bau-
kosten, die sich bereits verwirklicht, bedingt 
durch die Pandemielage dürfte sich dieses 
Problem zukünftig besonders bemerkbar 
machen. 
Der neue Satz 3 dient somit einer Zeiter-
sparnis als auch einer möglichen Kostener-
sparnis.  
Mittel sollen unmittelbar durch das Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus oder mittelbar (zum 
Beispiel durch Förderzusagen oder Förder-
bescheide) von Gesellschaften mit Landes-
beteiligung freigegeben werden können. 
Dadurch kann speziellen Erfordernissen im 
Projektablauf ggf. auch kurzfristig entspro-
chen werden. 
Für das Projekt der S 21, bei dem die Linie 
A 1 Hamburg-Eidelstedt – Kaltenkirchen auf 
den S-Bahnbetrieb umgestellt werden soll, 
sollen solche vor das Planrecht gezogenen 
Maßnahmen bereits getroffen werden. Das 
Finanzministerium hat zu der vorzeitigen 
Mittelfreigabe sein Einvernehmen erteilt und 
der Finanzausschuss am 22.04.2021 ent-
sprechend eingewilligt (Umdruck 19/5660). 
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(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermäch-
tigt, eine Freihalteerklärung gegenüber der 
Eichdirektion Nord - Anstalt des öffentlichen 
Rechts für anteilige Beihilfeansprüche an Ru-
hestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 
soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim Land 
Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe bis zu 
300.000 Euro abzugeben. 
 

  

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium der In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein die Über-
nahme entstehender Ausfälle von im Rahmen 
der IB.SH Darlehensprogramme für KMU zuge-
sagten Darlehen garantieren. Die von der In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein zugesagten 
Darlehen dürfen eine Laufzeit von maximal 
zwölf Jahren sowie die einmalige Möglichkeit 
der Verlängerung um zwei Jahre haben. Das 
Obligo dieser Darlehen darf pro Haushaltsjahr 
in der Summe 20.000.000 Euro nicht überstei-
gen. Die Ausfallgarantie des Landes darf bis zu 
3.500.000 Euro betragen. 
 

  

(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermäch-
tigt, im Rahmen der Kommunalisierung, Priva-
tisierung und Einziehung der landeseigenen 
Häfen Vereinbarungen über die Übertragung 
des Eigentums von Hafengrundstücken, Was-
serflächen und sonstigen Vermögensgegen-
ständen und des Hafenbetriebes einschließlich 
damit im Zusammenhang stehender Rechtsge-
schäfte zu schließen. Für diese Fälle kann das 
Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus Ausnahmen von den §§ 63 und 64 
LHO zulassen; es darf erforderliche Titel sowie 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Haushaltsvermerken einrichten 
oder ändern sowie in zusätzliche Ausgaben 
und Verpflichtungen einwilligen, wenn und so-
weit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt 
ist. 
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(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium und 
nach Einwilligung durch den Finanzausschuss 
zur Absicherung bestimmter Kredite der AKN 
Eisenbahn AG oder ihrer Tochtergesellschaf-
ten Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen bis zur Höhe von insgesamt 
70.000.000 Euro übernehmen. 
 

  

(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, für die Durchführung des Global Eco-
nomic Symposium (GES) Vereinbarungen zum 
Defizitausgleich zu schließen, soweit die Finan-
zierung der Maßnahme im Einzelplan 06 ge-
deckt ist. 
 

  

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber 
der Wirtschaftsförderung und Technologie 
Transfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) für 
Pensionsansprüche ehemaliger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bis zur Höhe von 40.000 
Euro abzugeben. 
 

  

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 12 
wird nicht mehr benötigt. 
 

 

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus wird er-
mächtigt, für den Aufbau und die Unterhaltung 
des Verbindungsbüros in San Francisco Ver-
einbarungen zum Defizitausgleich zu schlie-
ßen, soweit die Finanzierung der Maßnahme 
gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

 Die Ermächtigung des bisherigen Absatz 14 
wird nicht mehr benötigt. 
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(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium die 
Übernahme entstehender Ausfälle von im Rah-
men des Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein 
(MSH) bis 2038 gewährten Beteiligungen ga-
rantieren. Das Fondsvolumen darf während 
des Investitionszeitraums den Betrag von 
50.000.000 Euro nicht überschreiten. Die Ga-
rantie des Landes darf revolvierend bis zu 50 % 
des Fondsvolumens betragen, soweit keine In-
anspruchnahme aus der Garantie erfolgt. Die 
aus diesem Fonds gewährten Beteiligungen 
dürfen einmalig um fünf Jahre verlängert wer-
den und maximal eine Laufzeit von 15 Jahren 
haben. Bestehende Verträge können ange-
passt werden. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus zur 
anteiligen Mitfinanzierung zweckgebundener 
Mittel des Bundes für eine Einrichtung zur Bat-
teriezellforschung am Standort Itzehoe erfor-
derliche Titel sowie Verpflichtungsermächti-
gungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einzurichten oder zu ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen ein-
zuwilligen, soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus darf im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium für ge-
währte Beteiligungen im Rahmen eines innova-
tiv ausgerichteten Beteiligungsfonds aus dem 
OP EFRE S-H 2021-2027 entstehende Ausfälle 
bis zu einem Gesamtvolumen von 50.000.000 
Euro garantieren. Die Ausfallgarantie des Lan-
des darf in der Summe den Betrag von 
6.000.000 Euro und im Einzelfall 12 v. H. an ei-
ner Beteiligung nicht überschreiten. Die bis 
zum 31. Dezember 2029 aus dem Beteiligungs-
fonds gewährten Beteiligungen dürfen einmalig 
um fünf Jahre verlängert und maximal bis zum 
31. Dezember 2044 garantiert werden. 
 

Redaktionelle Anpassung sowie Korrektur 
des Datums.  
Die Beteiligungen haben eine Regellaufzeit 
von 10 Jahren + einmalige Verlängerung um 
5 Jahre = insgesamt 15 Jahre. 31.12.2029 + 
15 Jahre = 31.12.2044. 
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(16) Das Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
wird ermächtigt, die landeseigenen Grund-
stücke in Brunsbüttel Flur 110, Flurstücke 
17/5, 93/18, 96/6, 1/11, 21/4, 62/55 und 62/59 
der Gemarkung Brunsbüttel in einer Ge-
samtgröße von 227.457 qm auf Basis eines 
unabhängigen Wertgutachtens für den Bau 
und Betrieb eines LNG-Terminals zu veräu-
ßern. 
 

Es ist geplant, dass die German LNG Termi-
nal GmbH die landeseigenen Grundstücke 
für den Bau und Betrieb des LNG-Terminals 
erwirbt. Der Kauf-/Verkaufs-vertrag ist noch 
auszugestalten und der Wert der landesei-
genen Grundstücke abschließend zu ermit-
teln. Darüber hinaus ist ein Optionsvertrag 
geplant. Eine Veräußerung soll demnach 
unter dem Vorbehalt der finalen Investitions-
entscheidung durch die German LNG Termi-
nal GmbH stehen, anderenfalls soll das Ei-
gentum an den Grundstücken wie bisher 
beim Land und in der Verwaltung durch die 
Brunsbüttel Ports GmbH verbleiben. Die 
Entbehrlichkeitsprüfung für die genannten 
Grundstücke ist durch die GMSH bereits ab-
geschlossen worden. 
 

 

(17) Das Finanzministerium wird ermäch-
tigt, auf Antrag des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus der Zahlung von Anwärterson-
derzuschlägen entsprechend § 69 Besol-
dungsgesetz Schleswig-Holstein in der 
Lehrerlaufbahn der Studienrätinnen und 
Studienräte an Berufsbildenden Schulen 
bis zur Höhe von jeweils 600.000 Euro in 
den Jahren 2022, 2023 und 2024 zuzustim-
men. Zur Deckung der Mehrausgaben sind 
bis zu 15 Planstellen je Haushaltsjahr im 
Kapitel 0615 nicht zu besetzen. 
 

Übertragen von § 24 Abs. 1 infolge Ände-
rung der Geschäftsverteilung. 

 

(18) Im Falle einer bestehenden Verpflich-
tung des Landes zur Zahlung von Zuschüs-
sen zu Unterbringungs- und Fahrtkosten 
von berufsschulpflichtigen Schülerinnen 
und Schülern bei Berufsschulunterricht an 
zentralen Orten darf das Finanzministerium 
auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Touris-
mus erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und erforderlichen 
Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen 
und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, wenn und soweit die Maßnah-
men gedeckt sind. 
 

Übertragen von § 24 Abs. 11 infolge Ände-
rung der Geschäftsverteilung. 
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§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur der Zahlung von Anwärter-
sonderzuschlägen entsprechend § 69 Besol-
dungsgesetz Schleswig-Holstein in der Lehrer-
laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte 
an Berufsbildenden Schulen bis zur Höhe von 
jeweils 600.000 Euro in den Jahren 2022, 2023 
und 2024 zuzustimmen. Zur Deckung der 
Mehrausgaben sind bis zu 15 Planstellen je 
Haushaltsjahr im Kapitel 0716 nicht zu beset-
zen. 
 

Übertragen nach § 23 Abs. 17 infolge Ände-
rung der Geschäftsverteilung. 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Förderung von Betreu-
ungs- und Ganztagsangeboten auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mittel aus den in den Kapiteln 0711 bis 
0716 veranschlagten Personalkostenansätzen 
umzusetzen, erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einzurichten 
oder zu ändern sowie Planstellen und Stellen 
auszubringen, in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderli-
che Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(2) Das Finanzministerium darf im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur die im Zusammenhang mit 
der Neuordnung der vertraglichen Beziehun-
gen mit der Freien und Hansestadt Hamburg 
erforderlich werdenden Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einrichten und ändern sowie in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungsermächtigungen ein-
willigen, wenn und soweit die Finanzierung ge-
deckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(3) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur oder anderer Ressorts und gegebenen-
falls im Einvernehmen mit weiteren Ressorts im 
Zusammenhang mit Veränderungen bei Lan-
desförderzentren im Sinne von § 54 Absatz 2 
Schulgesetz erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und entsprechenden 
Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen und 
ändern sowie Planstellen und Stellen ausbrin-
gen, umsetzen und ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einwilligen, 
wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt sind. 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur oder andere Ressorts dürfen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium in diesem 
Zusammenhang Verträge zur Regelung der 
Angelegenheiten dieser Förderzentren schlie-
ßen, soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(4) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen 
Jahres (Schule) darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur erforderliche Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen mit den ent-
sprechenden Ansätzen und erforderlichen 
Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen und 
ändern sowie Planstellen und Stellen ausbrin-
gen, wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf der Kulturstiftung des Landes 
und der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteini-
sche Gedenkstätten zusagen, dass auf die Er-
stattung von Personal- und Sachausgaben ver-
zichtet wird, die durch den Einsatz von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Landes im 
Rahmen der Geschäftsführung der Kulturstif-
tung und der Bürgerstiftung Schleswig-Hol-
steinische Gedenkstätten entstehen. 
 

Redaktionelle Anpassung. 
Mit Gründung der Bürgerstiftung Schleswig-
Holsteinische Gedenkstätten (BGSH) wur-
den Aufgaben der Geschäftsstelle zunächst 
durch eine Mitarbeiterin der Kulturabteilung 
wahrgenommen, die auch für die Antrags-
prüfung und Bewilligung der BGSH-Haus-
haltsmittel zuständig war. Um Interessen-
konflikte zu vermeiden, wurde in der Folge 
per Vertrag der BGSH eingeräumt, eine Ge-
schäftsstelle für die laufenden Verwaltungs-
geschäfte einzurichten. Der Einsatz von Mit-
arbeitenden des Landes für die BGSH in die-
sem Zusammenhang ist weggefallen und 
die Ermächtigung daher entbehrlich. 
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(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf die Kulturstiftung des Landes 
Schleswig-Holstein ermächtigen, die in 1995 
übertragenen 511 290 Euro sowie die seit 2013 
übertragenen weiteren Beträge aus dem Auf-
kommen aus der Abgabe auf Glücksspiele Er-
trag bringend anzulegen und die Erträge, ge-
trennt vom sonstigen Stiftungsvermögen, im 
Sinne des Stiftungszwecks gemäß § 2 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 4 des Gesetzes zur Umwand-
lung der Kulturstiftung des Landes Schleswig-
Holstein in eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts vom 30. Mai 1995 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 221), Zuständigkeiten und Ressortbezeich-
nungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), für 
die Kulturarbeit der Friesen im Lande einzuset-
zen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(7) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium zur Sicherung der Finanzie-
rung der Stiftung Schleswig-Holstein Musik 
Festival Bürgschaften, Garantien, Sicherheits-
leistungen einschließlich Patronatserklärungen 
oder sonstige Gewährleistungen bis zu einem 
Betrag von 1.200.000 Euro übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(8) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, der Landeshaupt-
stadt Kiel die Zusage zu erteilen, sich an den 
Kosten der Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen des Konzertsaalgebäudes „Kieler 
Schloss“ mit bis zu 11.000.000 Euro zu beteili-
gen, sofern die Gesamtfinanzierung gesichert 
ist. Hierfür wird das Finanzministerium ermäch-
tigt, auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur im Einzelplan 16 Titel 
mit entsprechendem Ansatz und Verpflich-
tungsermächtigung sowie Haushaltsvermerken 
einzurichten. Die Deckung der Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Ent-
nahme aus dem Sondervermögen IMPULS 
2030, durch Entnahme aus der Rücklage IM-
PULS 2030 oder durch Minderausgaben im 
Einzelplan 16. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(9) Auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur darf das Finanzminis-
terium für das Archäologische Landesamt 
Schleswig-Holstein Stellen einrichten, kw-Ver-
merke ausbringen und streichen, wenn und so-
weit die Finanzierung gesichert ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(11) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung 
des Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu 
Unterbringungs- und Fahrtkosten von berufs-
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern bei 
Berufsschulunterricht an zentralen Orten darf 
das Finanzministerium auf Antrag des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansät-
zen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten, umsetzen und ändern sowie Plan-
stellen und Stellen ausbringen, wenn und so-
weit die Maßnahmen gedeckt sind. 
 

Übertragen nach § 23 Abs. 18 infolge Ände-
rung der Geschäftsverteilung. 

 

(10) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 
2019-2024 darf das Finanzministerium auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und erforderlichen Haus-
haltsvermerken einrichten, umsetzen und än-
dern sowie Planstellen und Stellen ausbringen, 
wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt sind. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(11) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, der Stadt Schleswig 
für die Theaterspielstätte Schleswig neben den 
im Kapitel 1607 bereits veranschlagten IM-
PULS-Mitteln in Höhe von 2.500.000 Euro die 
Zusage zu erteilen, sich an den über die bisher 
zugrunde gelegten Gesamtkosten von 
9.500.000 Euro hinausgehenden Kosten zur 
Hälfte, maximal 1.000.000 Euro zu beteiligen, 
sofern die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 
Die Deckung der Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigung erfolgt durch Entnahme 
aus dem Sondervermögen IMPULS 2030. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(12) Zur Umsetzung des Perspektiv-Schul-Pro-
gramms (0710 - MG 27) darf das Finanzminis-
terium auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und erforderli-
chen Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen 
gedeckt sind. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, der Stiftung für die 
friesische Volksgruppe im Land Schleswig-Hol-
stein (Friesenstiftung) zu gestatten, bis zu fünf-
zig Prozent der nach § 8 Absatz 4 Nummer 4 
und § 9 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung 
des Ersten Staatsvertrages zum Glücksspiel-
wesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG) 
vom 1. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 13. Januar 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 4), 
zur Verfügung stehenden Mittel für die Erfül-
lung ihres Stiftungszwecks zu verwenden. Die 
Mittel sind ansonsten ausschließlich für die Auf-
stockung des Stiftungsvermögens der Friesen-
stiftung zu nutzen. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(14) Zur Umsetzung des Landeskonzeptes für 
die Berufliche Eingangsorientierung in Schulen 
in Schleswig-Holstein darf das Finanzministe-
rium auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und erforderli-
chen Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern, wenn und soweit die Maßnah-
men gedeckt sind. 
 

Redaktionelle Anpassung.  
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(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur anteiligen Beteiligung 
des Landes Schleswig-Holstein am „Globalen 
Konservierungsplan des ehemaligen Konzent-
rations- und Vernichtungslagers Auschwitz Bir-
kenau 2019-2043“ der Stiftung Auschwitz-Bir-
kenau erforderliche Titel sowie Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden 
Haushaltsvermerken einzurichten oder zu än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einzuwilligen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

(16) Zur Umsetzung des Vorhabens der Stär-
kung der Eigenverantwortung der Schulen in 
Schleswig-Holstein darf das Finanzministerium 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und erforderli-
chen Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen und umsetzen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

Redaktionelle Anpassung.  

§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz im Zusammenhang mit der 
Neuausrichtung der Unterbringung und Betreu-
ung der Sicherungsverwahrten sowie der Strafge-
fangenen mit angeordneter oder vorbehaltener 
Sicherungsverwahrung im Einzelplan 09 und Ein-
zelplan 12 erforderliche Titel mit den entspre-
chenden Ansätzen, Verpflichtungsermächtigun-
gen und Haushaltsvermerken einzurichten, wenn 
und soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
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(2) Das Ministerium für Justiz, Europa und Ver-
braucherschutz wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium Aufgaben-
übertragungsverträge mit der Investitionsbank 
gemäß § 8 des Investitionsbankgesetzes vom 
7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), Ressortbe-
zeichnung zuletzt ersetzt durch Verordnung 
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), 
zur Übertragung der verwaltungsmäßigen 
Durchführung der EU-Förderprogramme der 
„Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ 
(INTERREG) abzuschließen. Das Ministeriums 
für Justiz, Europa und Verbraucherschutz wird 
des Weiteren ermächtigt, gegenüber der EU 
Gewährleistungen für die Beteiligung von Part-
nern aus Schleswig- Holstein an den Förder-
programmen der Europäischen Territorialen 
Zusammenarbeit“ bis zu einem Betrag von 
15.000.000 Euro zu übernehmen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen. 
 

  

(3) Das Ministerium für Justiz, Europa und Ver-
braucherschutz wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium zusätzliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des elektronischen Rechtsverkehrs zu tä-
tigen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahme im Einzelplan 09 gesichert ist. 
Hierzu wird das Finanzministerium ermächtigt, 
auf Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und entspre-
chenden Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzli-
che Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilli-
gen. 
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Neuordnung der Er-
stattung von Kosten in Staatsschutzsachen bei 
dem Hanseatischen Oberlandesgericht und der 
Hamburger Generalstaatsanwaltschaft an die 
Freie und Hansestadt Hamburg auf Antrag des 
Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz erforderliche Titel mit den entspre-
chenden Ansätzen, Verpflichtungsermächti-
gungen und Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern, wenn und soweit 
die Finanzierung gedeckt ist. 
 

  

§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Senioren  

 

  

- frei - 
 
 

Die bisherige Ermächtigung wird nicht mehr 
benötigt. 

 

§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung  

 

  

(1) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, mit Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümern zur Erhaltung der NATURA 
2000-Gebiete und der Flächen entsprechend 
Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (FFH-Richtlinie) im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzes langfristige Verträge zu 
schließen. Die erforderlichen Haushaltsmittel 
werden innerhalb des Einzelplans 13 gedeckt. 
 

  

(2) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, bei gemeinsam mit der Euro-
päischen Union (EU) finanzierten Maßnahmen 
Zusagen in Höhe der jeweils vorgesehenen 
EU-Fördermittel zu machen oder entspre-
chende Zahlungen zu leisten, soweit diese im 
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächti-
gungen eingelöst werden können. Diese Er-
mächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der 
EU finanzierten Programme: 
 

  



- 70 - 

 
 

Gesetzestext Begründung 
 
 

 

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über die Förderung 
der ländlichen Entwicklung durch den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, zuletzt ber. 
2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates vom 13. 
Februar 2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie das 
Folgeprogramm, 

 

  

2. Operationelles Programm für Deutschland 
für den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds (EMFF) Förderperiode 2014 bis 
2020 (CCl-Nr. 2014 DE14MFP001) gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15. 
Mai 2014 über den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 
861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 
791/2007 des Rates und der Verordnung 
(EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. L 149 S. 1, ber. 
2017 ABl. L 88 S. 22), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) 2019/1022 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. 
Juni 2019 (ABl. L 172 S. 1), sowie des Folge-
programms auf der Grundlage zukünftigen 
EU-Verordnung über den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds 
(EMFAF), Förderperiode 2021 bis 2027. 

 

Ab 2021 tritt eine neue Förderperiode in 
Kraft. Zum jetzigen Zeitpunkt steht allerdings 
weder die Nummer der Verordnung fest, 
noch ist gesichert, dass es 2021 tatsächlich 
bereits ein Nachfolgeprogramm geben wird. 
Für den Eventualfall wird die Ergänzung vor-
genommen. 

 

(3) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, der Akademie für ländliche 
Räume e.V. im Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume am Standort 
Flintbek Büroinfrastruktur in einem Gegen-
wert von bis zu 10.000 Euro zur unentgeltli-
chen Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
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(4) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, eine Freihalteerklärung gegen-
über den Schleswig-Holsteinischen Landes-
forsten - Anstalt des öffentlichen Rechts für an-
teilige Pensionsansprüche an Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbeamte, soweit sie 
auf Beschäftigungszeiten beim Land Schles-
wig-Holstein beruhen, in Höhe von 255.000 
Euro und für anteilige Pensionsbeihilfeansprü-
che an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungs-
zeiten beim Land Schleswig-Holstein beruhen, 
in Höhe von 30.000 Euro abzugeben. 
 

  

(5) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
darf für die Vergabe von Gutachten im Bereich 
der atomrechtlichen Verfahren Verpflichtungen 
in Höhe der von den Betreibern zu erstattenden 
Mittel eingehen. 
 

  

(6) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium Verpflichtungen zur Erstat-
tung der Kosten für die auftragsweise Wahr-
nehmung bergbehördlicher Aufgaben und Auf-
gaben der Kohlenwasserstoffgeologie des Lan-
des Schleswig-Holstein durch niedersächsi-
sche Behörden einzugehen oder zu verlängern. 
 

  

(7) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, gegenüber der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein auf die Ab-
führung von Einnahmen aus Gebühren, Buß-
geldern und sonstigen Erlösen, die über den in 
die Berechnung des Zuschusses bei Titel 
1317 - 671 23 MG 21 eingestellten Einnahme-
betrag hinausgehen, zu verzichten, wenn diese 
zusätzlichen Einnahmen zur Deckung von not-
wendigen Kosten der Landwirtschaftskammer 
aus der Wahrnehmung der Weisungsaufgabe 
verwendet werden. 
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(8) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium bei 100 % fremdfinanzierten 
Projekten bis zu sechs befristet zusätzliche wis-
senschaftliche Planstellen und Stellen im Lan-
desamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume einzurichten, wenn und soweit die 
damit verbundenen Ausgaben gedeckt sind. 
 

  

(9) Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium die unentgeltliche Übertra-
gung von Teilen der unteren Treene (soge-
nannte Sielzüge) nebst angrenzenden Uferbe-
reichen an die Stadt Friedrichstadt vertraglich 
zu regeln. In diesem Zusammenhang kann das 
Finanzministerium Ausnahmen von den Best-
immungen des § 64 LHO zulassen. 
 

  

(10) Das Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium im Schadensfall 
im Zusammenhang mit dem „Staatsvertrag 
über die Flutung der Havelpolder und die 
Einrichtung einer gemeinsamen Schieds-
stelle“ zusätzliche Ausgaben zu tätigen. 
Hierzu wird das Finanzministerium ermäch-
tigt auf Antrag des Ministeriums für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und entsprechende Haushaltsvermerke ein-
zurichten, zu ändern und Mittel umzusetzen 
sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen einzuwilligen, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

Gemäß dem Entwurf des Staatsvertrages 
hängen die auf das Land zukommenden 
Kosten vom Eintritt von Hochwasserereig-
nissen ab, die die Inanspruchnahme der Pol-
der erfordern. Sie sind daher nicht vorher-
sehbar, so dass eine haushaltstechnische 
Vorsorge in Höhe und Zeit nicht möglich ist. 

 

§ 28 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 
 

  

- frei - 
 
 
 

  

§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14 
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(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) bei der Übertragung von Aufga-
ben an Dataport oder an andere Dienstleister 
im Bereich der IT durch die Ressorts (Outsour-
cing), den Titel 1402 - 533 56 (Ausgaben auf-
grund von Werkverträgen und anderen Ver-
tragsformen) in Höhe der anfallenden Mehraus-
gaben für korrespondierende Dienstleistungs-
verträge zu erhöhen, wenn sie durch Minder-
ausgaben in den Einzelplänen der betreffenden 
Ressorts gedeckt sind. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) im Zusammenhang mit dem Be-
trieb und der Fortentwicklung des Sprach- und 
Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) 
sowie anderer IT-, E-Government- und Digitali-
sierungsmaßnahmen die erforderlichen Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten und zu ändern, 
Haushaltsmittel sowie im Einvernehmen mit 
den betroffenen Ressorts auch Planstellen und 
Stellen innerhalb eines Einzelplans oder zwi-
schen den Einzelplänen umzusetzen sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen ein-
zuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und den beteiligten Ressorts er-
forderliche Titel mit den entsprechenden Ansät-
zen und Haushaltsvermerken einzurichten, um-
zusetzen oder zu ändern, wenn und soweit auf-
grund von IT-Verfahren erzielte Einnahmen zur 
Refinanzierung von IT-Maßnahmen im Kapitel 
1402 verwendet werden und die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist. 
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und den beteiligten Ressorts zur 
Bündelung der mobilen Kommunikations-
dienste (wie zum Beispiel Mobiltelefonie) und 
zum Aufbau einer zentralen Steuerung der hier-
mit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 
der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 
1402 erforderliche Titel mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken sowie 
Planstellen und Stellen einschließlich notwen-
diger Vermerke einzurichten und umzusetzen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und den beteiligten Ressorts zur 
Bündelung der Beschaffung von Multifunktions-
geräten (wie zum Beispiel Netzdrucker, Kopie-
rer und Mehrfachfunktionsgeräte mit Fax- und 
Mailfunktionen usw.) und zum Aufbau einer 
zentralen Steuerung der hiermit im Zusammen-
hang stehenden Ausgaben der unmittelbaren 
Landesverwaltung im Kapitel 1402 erforderli-
che Titel mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken sowie Planstellen 
und Stellen einschließlich notwendiger Ver-
merke einzurichten und umzusetzen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) bei der Übertragung von Aufga-
ben des Digitalfunks in Schleswig-Holstein an 
Dataport oder andere Dienstleister im Rahmen 
der Reorganisation der Informationstechnik in 
der Landespolizei Mittel in Höhe der anfallen-
den Mehrausgaben für korrespondierende 
Dienstleistungsverträge in das Kapitel 1406 
(Digitalfunk Schleswig-Holstein) umzusetzen. 
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(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) und mit Beschlussfassung der 
Landesregierung (in Gestalt des Digitalisie-
rungskabinetts) zur zentralen Finanzierung und 
Steuerung der Maßnahmen aus dem Digitali-
sierungsprogramm die hierfür in den Ressor-
teinzelplänen zur Verfügung gestellten Ausga-
beermächtigungen in den Einzelplan 14 zu um-
zusetzen und erforderliche Titel mit entspre-
chenden Ansätzen, Verpflichtungsermächti-
gungen und Haushaltsvermerken einzurichten. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt im 
Einvernehmen mit dem Chief Information 
Officer (CIO) Ansatzmittel des Einzelplans 14 
auf Antrag eines Ressorts oder des ZIT SH und 
ausschließlich zur Übernahme von Nach-
wuchskräften nach § 15 Nummer 1 in den Be-
reich der IT und Digitalisierung bis zur Dauer 
von fünf Jahren in das Personalbudget des an-
tragstellenden Ressorts umzusetzen. Die 
Nachwuchskräfte sind in dieser Zeit IT-fachbe-
zogen aus- und weiterzubilden. 
 

  

§ 30 
Investitionsbank 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Ti-
tel einzurichten und in zusätzliche Ausgaben 
einzuwilligen, wenn die Erfüllung von Förder-
aufgaben gegen Entgelt auf die Investitions-
bank übertragen wird, sofern die Haushaltsde-
ckung dargelegt wird. 
 

  

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium der 
Investitionsbank die Erstattung ihrer gesamten 
Pensionsleistungen für die Landesbeamtinnen 
und Landesbeamten zusagen, die mit der 
Übertragung von Förderaufgaben zu deren Be-
arbeitung in den Dienst der Investitionsbank 
treten. 
 
 
 
 
 

  

§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der Ansätze 

für die Gemeinschaftsaufgaben 
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(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
und „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ an die dem Land endgültig 
vom Bund bereitgestellten Beträge anzupas-
sen. Eine sich daraus ergebende Nettomehrbe-
lastung des Landes ist durch Einsparungen an 
anderer Stelle des Haushalts zu decken. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in-
nerhalb der Kapitel für die im Absatz 1 genann-
ten Gemeinschaftsaufgaben zusätzliche Titel 
mit neuen Zweckbestimmungen einzurichten, 
wenn das zur Anpassung an den endgültig fest-
gestellten Rahmenplan oder Koordinierungs-
rahmen erforderlich ist. 
 

  

§ 32 
Solländerungen 

 

  

Als Änderung des Haushaltssolls gelten  
 
1. die zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtun-

gen sowie die zur Deckung erforderlichen 
Beträge nach den jeweiligen Bestimmungen 
des Haushaltsgesetzes und 

 
2. die Umsetzungen nach den jeweiligen Best-

immungen des Haushaltsgesetzes und nach 
den Haushaltsvermerken im Haushaltsplan. 

 

  

§ 33 
Weitergeltung von Bestimmungen 

 

  

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigun-
gen gelten bis zum Inkrafttreten des Haushalts-
gesetzes für das folgende Haushaltsjahr weiter. 
§ 18 Absatz 2 LHO bleibt hiervon unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 

  

§ 34 
Schulgirokonten 
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Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, die 
der Zustimmung des Finanzministeriums be-
darf, die Einrichtung von Girokonten bei Kredit-
instituten für Schulen in öffentlicher Träger-
schaft zu regeln.  
 

  

§ 35 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 

Stiftungsuniversität zu Lübeck 
 

  

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes 
über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
(StiftULG) vom 24. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 306), geändert durch Gesetz vom 
11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2), darf 
die Stiftungsuniversität außerhalb der nach § 4 
Absatz 4 StiftULG oder § 8 a Absatz 2 Hoch-
schulgesetz festgelegten Personalkostenober-
grenze zusätzlich Beschäftigte und Beamtin-
nen und Beamte einstellen, wenn die damit ver-
bundenen Ausgaben durch die mit den Hoch-
schulen für die zum Zukunftsvertrag Studium 
und Lehre stärken geschlossenen Vereinba-
rungen gedeckt sind. Die für zusätzlich Be-
schäftigte nach Satz 1 anfallenden Personal-
kosten müssen nicht aus dem Stiftungsvermö-
gen finanziert werden. Im Übrigen bleibt § 9 Ab-
satz 5 StiftULG unberührt. 
 

  

§36 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über 

die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein 

 

  

Abweichend von § 92 Absatz 9 des Gesetzes 
über die Hochschulen und das Universitätskli-
nikum Schleswig-Holstein vom 5. Februar 2016 
(GVOBl Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. Dezember 2020 
(GVOBl. Schl-H. 2021, S. 2), legt das Finanz-
ministerium im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nach 
Zustimmung des Landtags den Kreditrahmen 
für das Klinikum fest. 
 
 

  

§ 37 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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